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Helvetia Business Sachversicherungsbedingungen 
Besondere Bedingungen      
Stand: 01.01.2015 

BL-Sach-1501 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

mit dem Versicherungsschein erhalten Sie – entsprechend Ihres gewählten Versicherungsschutzes – Ihre persönlichen Versicherungsbedin-
gungen, die sich aus den nachfolgenden Bausteinen und ggf. weiteren gewählten Komponenten zusammensetzen. Die Nummerierung der 
einzelnen Abschnitte kann daher in Ihrem persönlichen Bedingungswerk abweichen. Nur diese, dem Versicherungsschein beigefügten 
Bedingungen, sind für Ihren Versicherungsschutz maßgebend. Ihren genauen Versicherungsumfang können Sie den Leistungsübersichten 
in Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Wir garantieren, dass die Leistungen mindestens den Standardbedingungen des Gesamtverban-
des der Versicherungswirtschaft (GDV) entsprechen. 

Der Versicherer leistet bis zum vereinbarten Betrag Entschädigung im vertraglichen Umfang gemäß der dem Versicherungsschein beigefüg-
ten Leistungsübersicht für versicherte Sachen, die durch versicherte Gefahren und Schäden zerstört oder beschädigt werden oder abhan-
denkommen oder für versicherte Kosten im Zusammenhang mit einem Versicherungsfall. 
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1 Versicherte Gefahren und Schäden 

Jede der nachfolgenden Gefahren oder Gefahrengruppen ist 
nur versichert, wenn dies vereinbart und im Versicherungs-
schein dokumentiert worden ist. 

Soweit die Versicherung gegen eine Gefahr oder Gefahren-
gruppe nicht vereinbart ist, entfallen die diese Gefahr oder 
Gefahrengruppe betreffenden Bestimmungen. 

1.1 Feuer 

1.1.1 Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen 
Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus 
eigener Kraft auszubreiten vermag. 

Brandschäden an Räucher-, Trocknungs- und sonstigen 
ähnlichen Erhitzungsanlagen und deren Inhalt werden auch 
dann ersetzt, wenn der Brand innerhalb der Anlage ausge-
brochen ist. 

Brandschäden, die an versicherten Sachen dadurch entste-
hen, dass sie einem Nutzfeuer oder der Wärme zur Bearbei-
tung oder zu sonstigen Zwecken ausgesetzt werden, sind 
versichert; dies gilt auch für Sachen, in denen oder durch die 
Nutzfeuer oder Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet 
wird. 

1.1.2 Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf 
Sachen. 

Der Versicherer leistet auch Entschädigung für Überspan-
nungs-, Überstrom- und Kurzschlussschäden an versicher-
ten elektrischen Einrichtungen und Geräten durch Blitz-
schlag oder sonstige atmosphärisch bedingte Elektrizität, 
wenn auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, keine Schäden anderer Art durch Blitzschlag nachge-
wiesen werden können. 
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1.1.3 Explosion, Implosion, Verpuffung 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Ga-
sen oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraft-
äußerung.  

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) 
liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Um-
fang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des 
Druckunterschieds innerhalb und außerhalb des Behälters 
stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion 
durch chemische Umsetzung hervorgerufen, so ist ein Zer-
reißen seiner Wandung nicht erforderlich.  

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammen-
fall eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge ei-
nes inneren Unterdruckes. 

Verpuffung ist die Umsetzung von Gasen, Dämpfen und 
Stäuben mit nur geringer Geschwindigkeit und Druckwir-
kung. 

1.1.4 Luftfahrzeuge 

Anprall oder Absturz eines Luft- oder Raumfahrzeuges, sei-
ner Teile oder seiner Ladung. 

1.1.5 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind 

a) Sengschäden, sofern diese nicht durch ein oben ge-
nanntes Ereignis verursacht worden sind;

b) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die
im Verbrennungsraum auftretenden Explosionen, sowie
Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schal-
tern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck entste-
hen.

1.2 Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik und 
Aussperrung 

1.2.1 Innere Unruhen 

Versichert sind Schäden, die unmittelbar durch Gewalthand-
lungen im Zusammenhang mit inneren Unruhen entstehen 
oder durch Abhandenkommen von versicherten Sachen in 
unmittelbarem Zusammenhang mit inneren Unruhen.  

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ru-
he und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und 
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben.  

1.2.2 Böswillige Beschädigung 

Böswillige Beschädigung ist jede vorsätzliche, unmittelbare 
Zerstörung oder Beschädigung von versicherten Sachen 
durch unbefugte Personen. 

1.2.3 Streik, Aussperrung 

Versichert sind Schäden, die unmittelbar durch Streik oder 
Aussperrung entstehen oder durch Abhandenkommen von 
versicherten Sachen in unmittelbarem Zusammenhang mit 
Streik oder Aussperrung. 

Streik ist die gemeinsam planmäßig durchgeführte, auf ein 
bestimmtes Ziel gerichtete Arbeitsniederlegung einer ver-
hältnismäßig großen Zahl von Arbeitnehmern. 

Aussperrung ist die auf bestimmtes Ziel gerichtete planmä-
ßige Ausschließung einer verhältnismäßig großen Zahl von 
Arbeitnehmern. 

1.2.4 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden, die im Zusammenhang mit Einbruchdieb-
stahl entstehen, mit Ausnahme von Schäden an versicher-
ten Gebäuden. 

1.3 Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen 

1.3.1 Fahrzeuganprall 

Fahrzeuganprall ist jede unmittelbare Berührung versicherter 
Sachen oder Gebäude, in denen sich versicherte Sachen 
befinden, durch Schienen- oder Straßenfahrzeuge, die nicht 
vom Versicherungsnehmer, dem Benutzer der Gebäude 
oder deren Arbeitnehmer betrieben werden. 

1.3.2 Rauch 

Ein Schaden durch Rauch liegt vor, wenn Rauch plötzlich 
bestimmungswidrig aus Feuerungs-, Heizungs-, Koch- oder 
Trockenanlagen auf dem Versicherungsgrundstück austritt 
und unmittelbar auf versicherte Sachen einwirkt. 

1.3.3 Überschalldruckwellen 

Ein Schaden durch eine Überschalldruckwelle liegt vor, 
wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat und diese Druckwelle unmit-
telbar auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen 
sich versicherte Sachen befinden, einwirkt. 

1.3.4 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind Schäden, die durch eine dauernde 
Einwirkung des Rauches entstehen. 

1.4 Unbenannte Gefahren 

1.4.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch ein plötzliches und unvorhergesehenes Er-
eignis zerstört oder beschädigt werden. 

1.4.2 Unvorhergesehen sind Schäden, die der Versicherungs-
nehmer oder seine Repräsentanten weder rechtzeitig vor-
hergesehen haben, noch mit der erforderlichen Sorgfalt hät-
ten vorhersehen und zumutbar abwenden können. 

1.4.3 Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige 
Veränderung der Sachsubstanz. 

1.4.4 Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit 
ein vorhandener Mangel offenkundig wird oder es sich um 
reine Fehlfunktionen von Datenverarbeitungsanlagen, von 
Software oder von eingebauten Mikroprozessoren handelt. 
Eine Fehlfunktion liegt insbesondere vor, wenn die betroffe-
nen Anlagen nicht funktionieren, falsche Ergebnisse produ-
zieren oder Daten nicht zur Verfügung stellen. 

1.4.5 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind Schäden, die entstehen durch 

a) benannte Gefahren, die nach den jeweils zum Zeitpunkt
des Schadens aktuellen Muster-Versicherungsbeding-
ungen des Gesamtverbandes der deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) versicherbar sind oder die in die-
sen Bedingungswerken genannten Ausschlüsse. (Diese
Bedingungen können auf der Homepage des GDV
(www.gdv.de) eingesehen und herunter geladen wer-
den);

b) natürliche Beschaffenheit, normale Luftfeuchtigkeit oder
gewöhnliche Temperaturschwankungen sowie normale
Witterungseinflüsse, mit denen wegen der Jahreszeit
und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;

c) Kontamination (z. B. Vergiftung, Ablagerung, Verrußung,
Verstaubung, Beaufschlagung), es sei denn als Folge
eines versicherten Ereignisses;

d) Zufuhr oder Ausbleiben von Wasser, Gas, Elektrizität
oder sonstiger Energie- oder Treibstoffversorgung;

e) Versagen oder mangelnde Funktion von Klima-, Heiz- 
oder Kühlsystemen;

f) Abnutzung, Alterung, dauernde Einwirkung, korrosive
Angriffe oder Abzehrungen, Rost, übermäßigen Ansatz
von Kesselstein, Schlamm oder sonstigen Ablagerun-
gen;
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g) Entwertung der Sache in sich selbst, insbesondere 
durch Verderb sowie Reißen, Spalten, Dehnen, Senken, 
Schrumpfen, (Aus-) Trocknen, Verdunsten, Gewichts-
verlust oder Geschmacks-, Farb-, Struktur- oder Ober-
flächenveränderung, Herstellungs- oder Be- und Verar-
beitungsmängel der versicherten Sachen; 

h) Erdsenkung infolge Über- oder Untertagebau, Erosion; 

i) Planungs-, Konstruktions-, Material- oder Ausführungs-
fehler; 

j) Tiere, Pflanzen oder Pilze, Mikroorganismen (u. a. Bak-
terien, Viren); Krankheiten, Seuchen (u. a. nach Infekti-
onsschutz- und Tierseuchen-Gesetz), Epidemien; Gen-
manipulation, Genmutation oder andere Genverände-
rungen; 

k) Löschen oder Ändern von Daten, insbesondere durch 
Computerviren, ohne gleichzeitige Zerstörung oder Be-
schädigung des Datenträgers, auf dem die Daten ge-
speichert waren, oder der Anlage, durch die sie verar-
beitet wurden; 

l) fehlende äußere Einwirkung oder Bedienungsfehler, 
Versagen von Mess-, Regel- und Sicherheitseinrichtun-
gen; 

m) Ver- oder Bearbeitung oder Reparatur, Wartung, Monta-
ge an versicherten Sachen; 

n) Schwund, einfachen Diebstahl, Veruntreuung, Unter-
schlagung, Betrug oder Erpressung; 

o) nicht geschlossene Fenster oder andere Öffnungen, es 
sei denn, dass diese Öffnungen durch versicherte Ge-
fahren entstanden sind; 

p) Eingriffe von hoher Hand, z. B. Wegnahme, Beschädi-
gung oder Vernichtung, unter Quarantäne stellen oder 
aufgrund von Zollbestimmungen, Konfiskationen, Be-
schlagnahme oder Regierungsanordnung; 

q) Vorsätzliche Handlungsweisen des Versicherungsneh-
mers und/oder deren Repräsentanten. 

1.5 Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, 
Raub 

1.5.1 Einbruchdiebstahl 

Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb 

a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder 
mittels eines Schlüssels, dessen Anfertigung für das 
Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veran-
lasst oder gebilligt worden ist (falscher Schlüssel) oder 
mittels anderer Werkzeuge eindringt oder ein Behältnis 
in einem Gebäude aufbricht; der Gebrauch eines fal-
schen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn 
feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekom-
men sind; 

b) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sa-
chen entwendet, nachdem er sich in das Gebäude ein-
geschlichen oder dort verborgen gehalten hatte; 

c) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf 
frischer Tat angetroffen wird und eines der unter Ab-
schnitt "Raub" aufgeführten Mittel anwendet, um den 
Besitz des gestohlenen Gutes zu erhalten; 

d) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außer-
halb des Versicherungsortes durch Einbruchdiebstahl 
oder außerhalb des Versicherungsortes durch Raub an 
sich gebracht hatte, in einen Raum eines Gebäudes 
eindringt oder dort ein Behältnis öffnet; 

 werden jedoch Sachen entwendet, die gegen Einbruch-
diebstahl nur unter vereinbarten zusätzlichen Voraus-
setzungen eines besonderen Verschlusses versichert 

sind, so gilt dies als Einbruchdiebstahl nur, wenn der 
Dieb die richtigen Schlüssel des Behältnisses erlangt hat 
durch 

aa) Einbruchdiebstahl gemäß Absatz a) aus einem Be-
hältnis, das mindestens die gleiche Sicherheit wie 
die Behältnisse bietet, in denen die Sachen versi-
chert sind oder wenn die Behältnisse, in denen die 
Sachen versichert sind, zwei Schlösser besitzen und 
alle zugehörigen Schlüssel außerhalb des Versiche-
rungsortes verwahrt werden; Schlüssel zu verschie-
denen Schlössern müssen außerhalb des Versiche-
rungsortes voneinander getrennt verwahrt werden; 

bb) Raub außerhalb des Versicherungsortes; bei Türen 
von Behältnissen oder Tresorräumen, die mit einem 
Schlüsselschloss und einem Kombinationsschloss 
oder mit zwei Kombinationsschlössern versehen 
sind, steht es dem Raub des Schlüssels gleich, 
wenn der Täter gegenüber dem Versicherungsneh-
mer oder einem seiner Arbeitnehmer eines der unter 
Raub aufgeführten Mittel anwendet, um sich die Öff-
nung des Kombinationsschlosses zu ermöglichen; 

e) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem 
Schlüssel eindringt, den er innerhalb oder auch außer-
halb des Versicherungsortes durch Diebstahl an sich 
gebracht hatte, vorausgesetzt, dass weder der Versiche-
rungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Dieb-
stahl der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten ermög-
licht hatte; 

f) versicherte Sachen aus dem Schaufenster stiehlt und 
der Täter zu diesem Zweck das Schaufenster zerstört, 
den Versicherungsort selbst aber nicht betritt. 

1.5.2 Vandalismus nach einem Einbruch 

Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter 
auf eine unter Einbruchdiebstahl aufgeführte Art in den Ver-
sicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich 
zerstört oder beschädigt. 

1.5.3 Raub 

Raub liegt vor, wenn 

a) gegen den Versicherungsnehmer oder einen seiner Ar-
beitnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Wider-
stand gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszu-
schalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn versicherte Sa-
chen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes 
entwendet werden (z. B. durch einfacher Dieb-
stahl/Trickdiebstahl); 

b) der Versicherungsnehmer oder einer seiner Arbeitneh-
mer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegneh-
men lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder 
Leben angedroht wird, die innerhalb des Versicherungs-
ortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb des-
jenigen Versicherungsortes, an dem auch die Drohung 
ausgesprochen wird – verübt werden soll; 

c) dem Versicherungsnehmer oder einem seiner Arbeit-
nehmer versicherte Sachen weggenommen werden, 
weil sein körperlicher Zustand unmittelbar vor der Weg-
nahme infolge eines Unfalls oder infolge einer nicht ver-
schuldeten sonstigen Ursache, wie beispielsweise 
Ohnmacht oder Herzinfarkt, beeinträchtigt und dadurch 
seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.  

 Dem Versicherungsnehmer stehen geeignete volljährige 
Personen gleich, denen er die Obhut über die versicher-
ten Sachen vorübergehend überlassen hat oder die 
durch den Versicherungsnehmer mit der Bewachung der 
als Versicherungsort vereinbarten Räume beauftragt 
sind.  
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1.5.4 Raub auf Transportwegen 

Raub auf Transportwegen umfasst den Verlust von versi-
cherten Sachen und sonstigen beweglichen Sachen, soweit 
deren Mitversicherung vereinbart ist durch Personen, die 
nicht mit dem Transport beauftragt sind. 

Der Transportweg beginnt mit der Übernahme der versicher-
ten Sachen für einen unmittelbar anschließenden Transport 
und endet an der Ablieferungsstelle mit der Übergabe.  

Dem Versicherungsnehmer stehen sonstige Personen 
gleich, die in seinem Auftrag den Transport durchführen.  
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Transportauftrag durch ein 
Unternehmen durchgeführt wird, das sich gewerbsmäßig mit 
Geldtransporten befasst.   
Die den Transport durchführenden Personen, gegebenen-
falls auch der Versicherungsnehmer selbst, müssen für die-
se Tätigkeit geeignet und volljährig sein. Raub liegt nur vor, 
wenn die angedrohte Gewalttat an Ort und Stelle verübt 
werden soll. 

Versichert sind Geld- und Werttransporte nur, wenn sie bei 
einem Versicherungswert von mehr als 

30.000   Euro durch mindestens zwei Personen; 

60.000 Euro durch mindestens zwei Personen und mit 
Kraftwagen; 
130.000 Euro durch mindestens drei Personen und mit 
Kraftwagen; 
260.000 Euro durch mindestens drei Personen mit Kraftwa-
gen und außerdem unter polizeilichem Schutz oder unter 
besonderen, mit dem Versicherer vorher für den Einzelfall 
oder für mehrere Fälle schriftlich vereinbarten Sicherheits-
vorkehrungen,  
durchgeführt werden. 

Soweit die Durchführung des Transports mehrere Personen 
voraussetzt, muss gemeinschaftlicher Gewahrsam dieser 
Personen an den versicherten Sachen bestehen. Gewahr-
sam haben nur Personen, die sich unmittelbar bei den Sa-
chen befinden. 

Soweit der Transport mittels eines Kraftwagens ausgeführt 
werden muss, zählt der Fahrer nicht als den Transport 
durchführende Person. Jedoch muss er als Fahrer von Geld-
transporte geeignet sein. 

Gewahrsam an Sachen in Kraftwagen haben nur die Perso-
nen, die sich in oder unmittelbar bei dem Kraftwagen befin-
den. 

Wenn der Versicherungsnehmer bei der Durchführung des 
Transports nicht persönlich mitwirkt, so leistet der Versiche-
rer je Versicherungsfall bis zu 15.000 Euro auch für Schä-
den, die ohne Verschulden einer der den Transport ausfüh-
renden Personen entstehen 

a) durch Erpressung gemäß § 253 StGB (Strafgesetz-
buch), begangen an diesen Personen; 

b) durch Betrug gemäß § 263 StGB, begangen an diesen 
Personen; 

c) durch Diebstahl von Sachen, die sich in unmittelbarer 
körperlicher Obhut dieser Person befinden; 

d) dadurch, dass diese Personen nicht mehr in der Lage 
sind, die ihnen anvertrauten Sachen zu betreuen. 

1.6 Leitungswasser 

1.6.1 Bruchschäden innerhalb von Gebäuden 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. Rohre und Installationen un-
terhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) sind 
nicht versichert. 

Der Versicherer leistet Entschädigung für innerhalb von Ge-
bäuden eintretende frostbedingte und sonstige Bruchschä-
den an versicherten Rohren 

a) der Wasserversorgung (Zu oder Ableitungen) und den 
damit verbundenen Schläuchen; 

b) der Warmwasser oder Dampfheizung sowie Klima, 
Wärmepumpen oder Solarheizungsanlagen,  

sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boi-
lern oder vergleichbaren Anlagen sind. 

Soweit der Versicherungsnehmer hierfür die Gefahr trägt, 
sind Aufwendungen für den Austausch von Wasserhähnen, 
Geruchsverschlüssen und Wassermessern, die infolge eines 
Versicherungsfalls im Bereich der Rohrbruchstelle notwen-
dig werden, mitversichert. 

Innerhalb von Gebäuden sind frostbedingte Bruchschäden 
an nachfolgend genannten Installationen mitversichert: 

Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen 
(z. B. Wasser und Absperrhähne, Ventile, Geruchsver-
schlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschlussschläuche; 

Mitversichert sind Rohre und Einrichtungen, die der Mieter 
oder Pächter auf seine Kosten eingefügt oder übernommen 
hat und für die er die Gefahr trägt. 

1.6.2 Nässeschäden 

Ein Nässeschaden entsteht an versicherten Sachen durch 
bestimmungswidrig austretendes Leitungswasser. 
Das Leitungswasser muss ausgetreten sein aus 

a) Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) 
oder damit verbundenen Schläuchen; 

b) mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbunde-
nen sonstigen Einrichtungen oder deren wasserführen-
den Teilen; 

c) Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung; 

d) Klima- ,Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen; 

e) Wasserbetten oder Aquarien. 

Sole, Öle, Kühl und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- 
oder Solarheizungsanlagen, bestimmungswidrig ausgetrete-
nes Wasser aus innerhalb des Gebäudes verlaufenden Re-
genfallrohren sowie Wasserdampf stehen Leitungswasser 
gleich. 

1.6.3 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

a) Plansch oder Reinigungswasser; 

b) Schwamm; 

c) Leitungswasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen 
mobilen Behältnissen; 

d) Regenwasser aus außerhalb des Gebäudes angebrach-
ten Fallrohren; 

e) Grundwasser; 

f) stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwem-
mung oder Witterungsniederschläge oder einen durch 
diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau; 

g) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Lei-
tungswasser nach Abschnitt „Nässeschäden“ die Erd-
senkung oder den Erdrutsch verursacht hat. 

1.7 Bestimmungswidriger Wasseraustritt aus Wasserlösch-
anlagen 

1.7.1 Wasserlöschanlagenleckage ist das bestimmungswidrige 
Austreten von Wasser oder auf Wasser basierenden Flüs-
sigkeiten aus einer ortsfesten Wasserlöschanlage am Versi-
cherungsort.  
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 Innerhalb von Gebäuden sind auch mitversichert Schäden 
durch 

a) Rohrbruch oder Frost an den versicherten Zu- oder Ab-
leitungsrohren der Wasserlöschanlagen; 

b) Frost an den sonstigen versicherten Einrichtungen die-
ser Anlagen. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, 
einschließlich der Bodenplatte. Rohre und Installationen un-
terhalb der Bodenplatte (tragend oder nicht tragend) sind 
nicht versichert. 

1.7.2 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

a) Druckproben; 

b) Umbauten oder Reparaturarbeiten an Gebäuden oder 
an der Wasserlöschanlage; 

c) Schwamm. 

1.8 Sturm und Hagel 

Versichert sind Schäden, die entstehen 

a) durch unmittelbare Einwirkung des Sturms oder Hagels 
auf versicherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich 
versicherte Sachen befinden oder auf Gebäude, die mit 
solchen Gebäuden baulich verbunden sind; 

b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, 
Bäume oder andere Gegenstände auf versicherte Sa-
chen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sa-
chen befinden oder auf andere Gebäude, die mit sol-
chen Gebäuden baulich verbunden sind, wirft; 

c) als Folge eines Schadens nach Absatz a) oder b) an 
versicherten Sachen. 

1.8.1 Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens 
Windstärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindes-
tens 62 km/Stunde). 

Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so 
wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versicherungsneh-
mer nachweist, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungs-
grundstücks Schäden an Gebäuden in einwandfreiem 
Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen 
Sachen angerichtet hat, oder dass 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des 
versicherten Gebäudes oder des Gebäudes, in dem sich 
die versicherten Sachen befunden haben, oder mit die-
sem Gebäude baulich verbundenen Gebäuden, nur 
durch Sturm entstanden sein kann. 

1.8.2 Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eis-
körnern. 

1.8.3 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch 

a) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz 
durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster, Au-
ßentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass die-
se Öffnungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind 
und einen Gebäudeschaden darstellen; 

b) Sturmflut; 

c) Lawinen. 

 

1.9 Weitere Elementargefahren 

1.9.1 Überschwemmung, Rückstau 

Überschwemmung ist die Überflutung des Grund und Bo-
dens des Versicherungsgrundstücks mit erheblichen Men-
gen von Oberflächenwasser durch 

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließen-
den) Gewässern; 

b) Witterungsniederschläge; 

c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge 
eines Ereignisses gemäß a) oder b). 

Rückstau liegt vor, wenn Wasser durch Ausuferung von 
oberirdischen (stehenden oder fließenden) Gewässern oder 
durch Witterungsniederschläge bestimmungswidrig aus ge-
bäudeeigenen Ableitungsrohren oder damit verbundenen 
Einrichtungen in das Gebäude eindringt. 

1.9.2 Erdbeben 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbo-
dens, die durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren 
ausgelöst wird. 

Erdbeben wird unterstellt, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass 

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der 
Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an 
Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso 
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat 
oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes der 
versicherten Sachen nur durch ein Erdbeben entstanden 
sein kann. 

1.9.3 Erdsenkung, Erdrutsch 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbo-
dens über naturbedingten Hohlräumen. 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen 
von Erd- oder Gesteinsmassen. 

1.9.4 Schneedruck, Lawinen 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichts von Schnee- 
oder Eismassen. 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder 
Eismassen einschließlich der bei ihrem Abgang verursach-
ten Druckwelle. 

1.9.5 Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentladung beim Auf-
reißen der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Asche-
Eruptionen oder dem Austritt von sonstigen Materialien und 
Gasen. 

1.9.6 Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen Schäden durch  

a) Grundwasser, soweit nicht an die Erdoberfläche ge-
drungen; 

b) Sturmflut; 

c) Trockenheit oder Austrocknung. 

1.10 Glasbruch 

1.10.1 Zerbrechen 

Glasbruch ist die Zerstörung oder Beschädigung der versi-
cherten Verglasung oder der im Versicherungsschein be-
schriebenen versicherten Sache infolge Zerbrechens. 

1.10.2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf 
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a) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z. B. 
Schrammen, Muschelausbrüche); 

b) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrschei-
ben-Isolierverglasungen. 

1.11 Elektronik-Pauschalversicherung 

Für die unter Abschnitt "Versicherte Sachen" besonders 
aufgeführten Sachen der Elektronik-Pauschalversicherung 
besteht über die o. g. versicherten Gefahren weitergehender 
Versicherungsschutz wie folgt: 

1.11.1 Der Versicherer leistet Entschädigung für Sachschäden an 
versicherten Sachen durch vom Versicherungsnehmer oder 
dessen Repräsentanten nicht rechtzeitig vorhergesehene 
Ereignisse und bei Abhandenkommen versicherter Sachen 
durch Diebstahl oder Plünderung. Insbesondere wird geleis-
tet für Beschädigungen oder Zerstörungen (Sachschäden) 
durch: 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit , Fahrlässigkeit; 

b) Sabotage oder Vorsatz Dritter; 

c) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

d) Schwelen, Glimmen, Sengen, Glühen, Kurzschluss, In-
duktion, Überstrom oder Überspannung; 

e) Wasser, Feuchtigkeit, Eisgang; 

f) höhere Gewalt. 

1.11.2 Nicht versichert sind Schäden  

a) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung be-
reits vorhanden waren und dem Versicherungsnehmer 
oder seinen Repräsentanten bekannt sein mussten; 

b) durch betriebsbedingte normale oder betriebsbedingte 
vorzeitige Abnutzung oder Alterung; für Folgeschäden 
an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch Entschädi-
gung geleistet; 

c) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit 
dem Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
bekannt sein musste; der Versicherer leistet jedoch Ent-
schädigung, wenn der Schaden nicht durch die Repara-
turbedürftigkeit verursacht wurde oder wenn die Sache 
zur Zeit des Schadens mit Zustimmung des Versicherers 
wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

d) soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder 
Händler), Werkunternehmer oder aus Reparaturauftrag 
einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leistet der Versi-
cherer zunächst Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung 
der Entschädigung, dass ein Dritter für den Schaden eintre-
ten muss und bestreitet der Dritte dies, so behält der Versi-
cherungsnehmer zunächst die bereits gezahlte Entschädi-
gung. 

1.12 Werkverkehr-Versicherung                                               
CargoMedico Transportversicherung 

Für die unter Abschnitt "Versicherte Sachen" in der Trans-
portversicherung besonders aufgeführten Güter besteht 
Versicherungsschutz wie folgt: 

1.12.1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem 
die Güter auf das Fahrzeug aufgeladen sind. Wird die Be-
förderung nicht unverzüglich angetreten, besteht Versiche-
rungsschutz, wenn sich das verschlossene Fahrzeug in ei-
ner verschlossenen Garage oder auf einem umfriedeten und 
verschlossenen Grundstück oder auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen in unmittelbarer Nähe zur Betriebsstätte des 
Versicherungsnehmers oder Wohnstätte des Fahrzeugfüh-
rers befindet. 

 Der Versicherungsschutz endet mit dem Zeitpunkt, in dem 
das Gut zwecks Ablieferung beim Empfänger vom Fahrzeug 

abgeladen wird oder wenn das Fahrzeug nach Beendigung 
der Geschäftsreise am Wohnort des Versicherungsnehmers 
oder des Fahrzeugführers abgestellt wird, es sei denn, das 
verschlossene Fahrzeug befindet sich in einer verschlosse-
nen Garage oder auf einem umfriedeten und verschlosse-
nen Grundstück oder auf öffentlichen Straßen und Plätzen in 
unmittelbarer Nähe zur Betriebsstätte des Versicherungs-
nehmers oder Wohnstätte des Fahrzeugführers bzw. zu ei-
nem Beherbergungsbetrieb während der Geschäftsreise. 

 Der Vorgang des Be- und Entladens gilt vom Versiche-
rungsschutz ausgeschlossen. 

1.12.2 Der Versicherungsschutz gilt nur soweit der Versicherungs-
nehmer oder Angehörige seines Unternehmens den Trans-
port selbst durchführt. 

1.12.3 Versichert sind die Güter gegen Schäden und Verluste, 
unmittelbar verursacht durch 

a) Unfall des Beförderungsmittels, wie Umstürzen des 
Fahrzeuges, Zusammenstoß mit anderen Fahrzeugen 
oder Gegenständen sowie ähnliche mit mechanischer 
Gewalt von außen plötzlich und unmittelbar auf das 
Fahrzeug einwirkende Ereignisse, die zu einer Beschä-
digung des Beförderungsmittels führen; 

b) höhere Gewalt und Elementarereignisse, soweit es sich 
nicht um normale Witterungseinflüsse wie Frost, Hitze, 
Regen, Schnee und Hagel handelt; 

c) Brand, Blitzschlag und Explosion; 

d) Anprall oder Absturz eines bemannten Flugkörpers, sei-
ner Teile oder seiner Ladung; 

e) Raub und räuberische Erpressung (Gewalt gegen eine 
Person oder Drohung mit Gefahr für Leib und Leben); 

f) Einbruchdiebstahl oder Diebstahl des Fahrzeuges ein-
schließlich Vandalismus als Folge einer dieser Gefah-
ren. 

Bei Fahrzeugen mit offener Ladefläche (Pritschenfahrzeuge) 
und bei mit Planen versehenen Fahrzeugen, welche nicht 
mit einem Seil mit Vorhängeschloss gesichert sind, besteht 
Versicherungsschutz, sofern sich die Güter in einem ver-
schlossenen und abgeschlossenen Behältnis befinden, wel-
ches auf der Ladefläche verschraubt ist. 

1.12.4 Versicherungsschutz besteht von Haus zu Haus und be-
ginnt, sobald die Güter am Absendungsort zur unverzügli-
chen Beförderung von der Stelle entfernt werden, an der sie 
bisher aufbewahrt wurden und endet, sobald die Güter am 
Ablieferungsort an die Stelle gebracht sind, die der Empfän-
ger bestimmt hat (Ablieferungsstelle). 

1.12.5 Versichert gelten sämtliche 

a) Versendungen/Exporte; 

b) Retouren aus versicherten Transporten, Umtausch-, Ga-
rantie-, Kulanz- und Reparatursendungen; 

c) Transporte zu Veredelungs- und Verpackungsbetrieben 
und sonstigen Lagern/Auslieferungslagern (z. B. Spedi-
tionslager) einschließlich Rücktransporte und/oder Wei-
tertransporte; 

d) Transporte von Zulieferbetrieben / Subunternehmen des 
Versicherungsnehmers direkt zum Endempfänger (Stre-
ckengeschäfte). 

Die vorgenannten Transporte gelten auch dann versichert, 
wenn sie mit geeigneten Fahrzeugen des firmengenutzten 
Fuhrparks des Versicherungsnehmers durchgeführt werden. 
Nachweislich aus betrieblichen Gründen eigesetzte Miet- 
oder Mitarbeiterfahrzeuge oder Fahrzeuge der Mitarbeiter 
werden den eigenen Fahrzeugen gleichgestellt. 

1.12.6 Versichert sind die Güter gegen Schäden und Verlust, so-
weit nicht nachstehend ausgeschlossen. 
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Der Versicherer ersetzt auch Kosten zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei Eintritt des Versicherungsfalls 
und Kosten der Schadenfeststellung durch Dritte, sofern sie 
auf Weisung des Versicherers aufgewendet wurden oder ih-
re Aufwendung den Umständen nach geboten war. 

1.12.7 Nicht versichert sind Schäden  

a) durch Beschlagnahme, Entziehung oder sonstiger Ein-
griffe von hoher Hand; 

b) aus der Verwendung von chemischen, biologischen, bi-
ochemischen Substanzen oder elektromagnetischen 
Wellen als Waffen mit gemeingefährlicher Wirkung, und 
zwar ohne Rücksicht auf sonstige mitwirkende Ursa-
chen; 

c) die auf Fehlen oder Mängel der Verpackung sowie auf 
mangelhafte Verstauung und Verladung zurückzuführen 
sind; 

d) die durch starkes Bremsen sowie auf Reifenpannen und 
sonstigen Betriebsschäden und Betriebsunfälle entste-
hen, die nicht zu einer Beschädigung des Beförde-
rungsmittels führen; 

e) normale Luftfeuchtigkeit oder gewöhnliche Temperatur-
schwankungen; 

f) durch eine Verzögerung der Reise; 

g) inneren Verderb oder die natürliche Beschaffenheit der 
Güter; 

h) handelsübliche Mengen-, Maß- und Gewichtsdifferenzen 
oder -verluste, die jedoch als berücksichtigt gelten, so-
fern hierfür eine Abzugsfranchise vereinbart ist; 

i) Der Versicherer leistet keinen Ersatz für mittelbare 
Schäden aller Art, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

Ist ein Schaden eingetreten, der nach den Umständen des 
Falles auch aus einer nicht versicherten Gefahr oder Ursa-
che entstehen konnte, hat der Versicherer den Schaden zu 
ersetzen, wenn er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
durch eine versicherte Gefahr herbeigeführt worden ist.  

1.13 Ertragsausfall 

1.13.1 Wird der Betrieb des Versicherungsnehmers infolge eines 
Sachschadens durch eine versicherte Gefahr unterbrochen 
oder beeinträchtigt, leistet der Versicherer Entschädigung für 
den dadurch entstehenden versicherten Ertragsausfallscha-
den.  

Die versicherten Gefahren sind im Versicherungsschein 
und/oder den Leistungsübersichten aufgeführt. 

1.13.2 Nicht versicherte Schäden 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung, soweit der Er-
tragsausfallschaden 

a) vergrößert wird durch außergewöhnliche, während der 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung hinzutretende Er-
eignisse; 

b) vergrößert wird durch den Umstand, dass dem Versiche-
rungsnehmer zur Wiederherstellung oder Wiederbe-
schaffung zerstörter, beschädigter oder abhanden ge-
kommener Sachen, Daten oder Programme nicht recht-
zeitig genügend Kapital zur Verfügung steht; 

c) infolge eines Glasschadens entsteht; 

d) infolge eines Transportschadens entsteht. 

2 Nicht versicherte Gefahren und Schäden 

Ergänzend zu den Ausschlüssen in Ziffer 1 erstreckt sich die 
Versicherung ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
nicht auf Schäden an versicherten Sachen und nicht auf 
versicherte Kosten, die verursacht werden durch 

2.1 Kernenergie 

Dies umfasst Schäden durch Kernenergie, nukleare Strah-
lung oder radioaktive Substanzen. 

Eingeschlossen sind jedoch Schäden an versicherten Sa-
chen, die als Folge einer versicherten Gefahr durch auf dem 
Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, betriebsbe-
dingt vorhandene oder verwendete radioaktive Isotope ent-
stehen, insbesondere Schäden durch Kontamination und 
Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kern-
reaktoren. 

2.2 Krieg 

Hierzu zählen Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, 
Revolution, Rebellion oder Aufstand oder Verfügung von 
hoher Hand. 

2.3 Innere Unruhen – gilt nicht, wenn die Gefahr innere 
Unruhen vereinbart wurde – 

Innere Unruhen sind gegeben, wenn zahlenmäßig nicht un-
erhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche Ru-
he und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und 
Gewalt gegen Personen oder Sachen verüben. 

2.4 Elementargefahren – gilt nicht, wenn die Gefahr Erwei-
terte Elementar vereinbart wurde – 

Elementargefahren sind Erdbeben, Überschwemmung, 
Sturmflut, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen 
und Vulkanausbruch. 

3 Versicherte Sachen und Leistungen 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag und in der Leis-
tungsübersicht aufgeführten Sachen und Leistungen mit den 
darin genannten Versicherungssummen, Höchsthaftungs-
summen oder Entschädigungsgrenzen. 

3.1 Bewegliche Sachen 

3.1.1 Bewegliche Sachen sind 

a) kaufmännische Betriebseinrichtung, 

b) technische Betriebseinrichtung (einschließlich dazuge-
höriger Fundamente und Einmauerungen), 

c) Waren und Vorräte. 

Daten und Programme sind keine Sachen. 
Bewegliche Sachen sind nur versichert, soweit der Versiche-
rungsnehmer Eigentümer ist. 

3.1.2 Soweit nicht anders vereinbart, gehören in das Gebäude 
eingefügte Sachen, die der Versicherungsnehmer als Mieter 
auf seine Kosten angeschafft oder übernommen hat und für 
die er die Gefahr trägt zur kaufmännischen oder technischen 
Betriebseinrichtung. 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag bezeichneten 
Vorräte und Waren, soweit der Versicherungsnehmer Eigen-
tümer ist. 

3.1.3 Medienverlust 

Der Versicherer ersetzt bei einem versicherten Rohrbruch 
auch den dadurch entstandenen Mehrverbrauch von 
Frischwasser oder Gas, den das Wasser- oder Gasversor-
gungsunternehmen in Rechnung stellt. 

3.1.4 Fremdes Eigentum 

Mitversichert sind Sachen, soweit der Versicherungsnehmer 

a) sie unter Eigentumsvorbehalt erworben oder mit Kaufop-
tion geleast hat, die zum Schadenzeitpunkt noch nicht 
abgelaufen oder bereits ausgeübt war; 

b) sie sicherungshalber übereignet hat; 
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c) sie der Art nach zu den versicherten Sachen gehören 
und dem Versicherungsnehmer als Ausstellungsware in 
Obhut gegeben wurden. 

Wurden Vorräte und Waren sicherungshalber an einen Drit-
ten (Erwerber) übereignet, so ist dies dem Versicherer un-
verzüglich anzuzeigen.  

Darüber hinaus ist fremdes Eigentum nur versichert, soweit 
es seiner Art nach zu den versicherten Sachen gehört und 
dem Versicherungsnehmer zur Bearbeitung, Benutzung, 
Verwahrung oder zum Verkauf in Obhut gegeben wurde und 
soweit nicht der Versicherungsnehmer nachweislich, insbe-
sondere mit dem Eigentümer, vereinbart hat, dass die frem-
den Sachen durch den Versicherungsnehmer nicht versi-
chert zu werden brauchen. Für die Höhe des Versiche-
rungswertes ist nur das Interesse des Eigentümers maßge-
bend. 

3.1.5 Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen 

Es sind nur Sachen versichert, die sich üblicherweise oder 
auf Verlangen des Arbeitgebers innerhalb des Versiche-
rungsortes befinden. Bargeld, Urkunden und sonstige Wert-
papiere sind nicht versichert. 

Für Gebrauchsgegenstände von Betriebsangehörigen be-
steht in den Wohnräumen der Betriebsangehörigen kein 
Versicherungsschutz. 

 3.1.6 Bargeld, Wertsachen und Urkunden 

Zu Bargeld und Wertsachen zählen insbesondere Sparbü-
cher und sonstige Wertpapiere, Briefmarken, Münzen und 
Medaillen, unbearbeitete Edelmetalle sowie Sachen aus 
Edelmetall (ausgenommen Sachen, die dem Raumschmuck 
dienen), Schmucksachen, Perlen und Edelsteine. Zu Urkun-
den und Briefmarken gehören z. B. Schecks, Wechsel, 
gangbare nicht entwertete Brief-, Stempel- und Versiche-
rungsmarken, Hypothekenbriefe, Renten- und Gewinnanteil-
scheine. 

Nicht versichert sind u. a. Rabattmarken, Eintritts- und Fahr-
karten, Lotterielose, Wert-, Tipp-, Toto-, Lotto- und Gut-
scheine sowie Schäden durch missbräuchliche Verwendung 
von Schecks in Verbindung mit Scheckkarten. 

Für Bargeld und Wertsachen besteht Versicherungsschutz 
nur in verschlossenen Räumen oder Behältnissen der im 
Versicherungsvertrag bezeichneten Art. 

Für Löhne und Gehälter besteht während der für die Bereit-
stellung und die Auszahlung erforderlichen Zeit Versiche-
rungsschutz bei Feuerschäden auch außerhalb der verein-
barten Behältnisse. 

Sofern zusätzlich vereinbart, sind diese während der Ge-
schäftszeit oder sonstiger vereinbarter Zeiträume auch ohne 
Verschluss bis zu der vereinbarten Entschädigungsgrenze 
versichert. 

Mitversichert sind bis zur vereinbarten Versicherungssumme 
Schäden an Bargeld aus der Kasse durch Trickdiebstahl. 
Hierunter zählt nicht einfacher Diebstahl, Kassendifferenzen 
oder unbemerktes Verschwinden). 

3.1.7 Außen angebrachte Sachen 

Mitversichert sind, soweit der Versicherungsnehmer dafür 
die Gefahr trägt, am Gebäude angebrachte Antennen-, Ge-
fahrenmelde-, Beleuchtungs- und Leuchtröhrenanlagen, 
Markisen, Schilder und Transparente, Überdachungen, 
Schutz- und Trennwände. 

Versicherungsschutz besteht für technische, optische und 
akustische Anlagen, die der Sicherung der versicherten 
Räumlichkeiten dienen, für Schäden durch Diebstahl, Zer-
störung oder Beschädigung, die im Zusammenhang mit ei-

nem Einbruchdiebstahl, Raub oder dem Versuch einer sol-
chen Tat, entstanden sind. 

3.1.8 Schaukästen und Vitrinen 

Sachen in Schaukästen und Vitrinen sind außerhalb des 
Versicherungsortes bis zu der hierfür vereinbarten Versiche-
rungssumme oder Entschädigungsgrenze mitversichert. 
Dies gilt jedoch nur innerhalb des Grundstücks, auf dem der 
Versicherungsort liegt, und in dessen unmittelbarer Umge-
bung (Nachbargrundstück). 

Bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze sind hierüber 
auch Schäden durch Erbrechen von Nachtschließkästen 
mitversichert. 

3.1.9 Geschäftsfahrräder, Pedelecs, Arzttaschen und Praxis-
schilder 

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland besteht Versi-
cherungsschutz für Schäden durch einfachen Diebstahl von 

a) Geschäftsfahrrädern oder Pedelecs (keine E-Bikes); 

b) während der Berufsausübung mitgeführte Arzttaschen; 

c) Praxisschildern freier Berufsstände. 

Fahrräder und Pedelecs sind außerhalb des Versicherungs-
ortes nur versichert, wenn sie während eines Gebrauchs zur 
Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher Weise durch ein 
Fahrradschloss gesichert waren. Für die mit dem Fahrrad 
lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch die-
nenden Sachen besteht Versicherungsschutz nur, wenn sie 
zusammen mit dem Fahrrad weggenommen worden sind; 

Die Entschädigung für einfachen Diebstahl wird, auch wenn 
mehrere Fahrräder, Pedelecs, Arzttaschen oder Schilder 
abhanden gekommen sind, je Versicherungsfall nur bis zu 
den vereinbarten Summen geleistet, die in der Leistungs-
übersicht, die dem Versicherungsschein beigefügt ist, aufge-
führt sind. 

Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Herstel-
ler, die Marke und die Rahmennummer der versicherten Ge-
schäftsfahrräder zu beschaffen und aufzubewahren oder die 
genannten Merkmale anderweitig nachzuweisen. 

3.1.10 Kühlgut 

Bis zur vereinbarten Entschädigungsgrenze ist der Verderb 
von Medikamenten und Kühlgut als Folge eines unvorherge-
sehenen Versagens der Kühleinrichtung oder durch Strom-
ausfall mitversichert. Soweit vereinbart, sind Medizinkühl-
schränke nach DIN 58345 zu verwenden. 

3.2 Versicherte Sachen in der Glasversicherung 

3.2.1 Versichert sind die in der Leistungsübersicht bezeichneten, 
fertig eingesetzten oder montierten 

a) Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas bis zu der ver-
einbarten Einzelgröße; 

b) Scheiben und Platten aus Kunststoff (Acryl - Handels-
name z. B. Plexiglas, Makrolon); 

c) künstlerisch bearbeitete Glasscheiben, -platten und        
-spiegel; 

d) Ganzglaskonstruktionen; 

e) Glasbausteine und Profilbaugläser; 

f) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff; 

g) Abdeckungen (Scheiben) von Sonnenkollektoren; 

h) Aquarien; 

i) Werbeanlagen, Leuchtröhrenanlagen, Firmenschilder 
und Transparente; 

j) Platten aus Glaskeramik (Kochflächen außer in Woh-
nungen und nur soweit der Versicherungsnehmer Eigen-
tümer ist). 
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3.2.2 Blei-, Messing- oder Eloxalverglasungen, transparentes 
Glasmosaik 

Der Versicherer leistet Ersatz für Schäden an nicht aus Glas 
bestehenden Teilen von Blei-, Messing- oder 
Eloxalverglasungen oder von transparentem Glasmosaik 
nur, wenn gleichzeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch 
Zerbrechen an der zugehörigen Scheibe vorliegt und entwe-
der beide Schäden auf derselben Ursache beruhen oder der 
Schaden an der Scheibe den anderen Schaden verursacht 
hat. Die Rahmen der Verglasungen sind nicht Gegenstand 
der Versicherung. 

3.2.3 Waren und Dekorationsmittel 

Der Versicherer leistet auf erstes Risiko Entschädigung auch 
für Schäden an ausgestellten Waren und Dekorationsmitteln 
hinter versicherten Scheiben (z. B. von Schaufenstern, 
Schaukästen und Vitrinen), wenn gleichzeitig ein ersatz-
pflichtiger Schaden durch Zerbrechen der Scheibe vorliegt 
und die Waren oder Dekorationsmittel durch Glassplitter 
oder durch Gegenstände zerstört oder beschädigt worden 
sind, die beim Zerbrechen der Scheibe eingedrungen sind. 
Ersetzt werden 

a) bei zerstörten Sachen der Wiederbeschaffungspreis 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls; die Reste 
der zerstörten Sachen stehen dem Versicherer zu, wenn 
nicht der Versicherungsnehmer den Wert der Reste an 
den Versicherer zahlt; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zu-
züglich einer durch den Versicherungsfall etwa entstan-
denen und durch die Reparatur nicht auszugleichenden 
Wertminderung, höchstens jedoch der Wiederbeschaf-
fungspreis unmittelbar vor Eintritt des Versicherungs-
falls. 

3.2.4 Raster und Schriftscheiben 

Ersetzt werden versicherte Raster oder Schriftscheiben, 
wenn sie innerhalb der Geschäftsräume des Versicherungs-
nehmers zerbrechen. Für Schäden, die durch die Vornahme 
von Reparaturen an Rastern oder Schriftscheiben entste-
hen, leistet der Versicherer keinen Ersatz. 

Im Versicherungsfall hat der Versicherungsnehmer den zer-
brochenen Gegenstand, insbesondere das mit der Fabrik-
Nummer versehene Bruchstück, dem Versicherer auf Ver-
langen zuzusenden. 

Der Versicherungsnehmer erwirbt auf den Teil der Entschä-
digung, der den gemeinen Wert übersteigt, einen Anspruch 
nur, soweit er einen entsprechenden Betrag für die Wieder-
herstellung oder für die Wiederbeschaffung von Sachen 
gleicher Anzahl, Art und Güte verwendet hat. 

3.2.5 Werbeanlagen 

Versichert sind die im Versicherungsvertrag näher bezeich-
neten Werbeanlagen, und zwar Leuchtröhrenanlagen 
(Hochspannungsanlagen), Firmenschilder oder Transparen-
te. 

Der Versicherer leistet Ersatz 

a) bei Leuchtröhrenanlagen (Hochspannungsanlagen) für 
Schäden durch Zerbrechen der Röhren (Systeme) und 
an den übrigen Teilen der Anlage für alle Beschädigun-
gen oder Zerstörungen, soweit sie nicht eine unmittelba-
re Folge der durch den Betrieb der Anlage verursachten 
Abnutzung sind; 

b) bei Firmenschildern und Transparenten für Schäden 
durch Zerbrechen der Glas- und Kunststoffteile. 

Schäden an Leuchtkörpern oder nicht aus Glas oder Kunst-
stoff bestehenden Teilen (z. B. Metallkonstruktion, Bema-

lung, Beschriftung, Kabel) sind mitversichert, wenn gleich-
zeitig ein ersatzpflichtiger Schaden durch Zerbrechen am 
Glas oder Kunststoff vorliegt und entweder beide Schäden 
auf derselben Ursache beruhen oder der Schaden am Glas 
oder Kunststoff den anderen Schaden verursacht hat. 

Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner La-
dung sind mitversichert. 

Kosten für Farbangleichungen unbeschädigter Systeme 
oder für sonstige Änderungen oder Verbesserungen sowie 
für Überholungen sind nicht entschädigungspflichtig. 

Wird anlässlich eines ersatzpflichtigen Schadens an den üb-
rigen Teilen der Anlage eine vorläufige Reparatur durch ei-
nen Nichtfachmann vorgenommen, so sind die Kosten hier-
für sowie die daraus entstehenden Folgen vom Versiche-
rungsnehmer zu tragen. 

3.3 Ertragsausfall 

Der Ertragsausfallschaden besteht aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn in dem versicherten Be-
trieb, die der Versicherungsnehmer bis zu dem Zeitpunkt, 
von dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, 
längstens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, infolge der Be-
triebsunterbrechung oder der -beeinträchtigung nicht erwirt-
schaften konnte.  

3.4 Versicherte Sachen in der Elektronik-
Pauschalversicherung 

3.4.1 Versichert sind sämtliche Anlagen und Geräte der in der 
Leistungsübersicht des Versicherungsscheins aufgeführten 
Anlagengruppen, sobald sie betriebsbereit sind. 

 Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter 
Erprobung und soweit vorgesehen nach beendetem Probe-
betrieb entweder zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in 
Betrieb befindet. Eine spätere Unterbrechung der Betriebs-
fertigkeit unterbricht den Versicherungsschutz nicht. Dies gilt 
auch während einer De- oder Remontage sowie während 
eines Transports der Sache innerhalb des Versicherungsor-
tes. 

 Anlagengruppe – Daten- und Kommunikationstechnik, Büro-
technik 

 hierzu gehören insbesondere Netzwerkanlagen, Personal-
computer, Bürocomputer, Textsysteme, EDV-Anlagen, Lap-
tops, Notebooks, Organizer, Digitalkameras, CAD-, CAE-, 
CAM-System, Telefonanlagen mit Zusatzgeräten, Auto-/ 
Mobiltelefone, Telefax- und Telexgeräte, Gegen- und Wech-
selsprechanlagen, Alarm-, Brandmelde- und Zutritts-
kontrollanlagen, Türschließanlagen, Warensicherungssys-
teme, Personensuch- und Rufanlagen, Funkanlagen, Uh-
renanlagen, Zeiterfassungsgeräte, Vortrags- und De-
monstrationsgeräte, Beamer, Kopiergeräte, kleine Offsetge-
räte, Mikrofilmgeräte, Diktiergeräte, elektrische Schreib-/ 
Rechenmaschinen, Post- und Papierbearbeitungsgeräte, 
Aktenvernichter  

sowie elektronische Kassen und Waagen. 

 Anlagengruppe – Medizintechnik 

 hierzu gehören insbesondere Röntgenanlagen, medizinische 
Fernsehtechnik, Elektromedizin, Geräte für Diagnostik und 
Therapie, physikalisch medizinische Geräte, Laborgeräte 
und Laborsysteme, Sterilisations- und Desinfektionsanlagen, 
Thermographieanlagen, Ultraschallgeräte, Strahlen- und 
Dosisleistungsmessgeräte, Dentaleinrichtungen, 
Endoskopiegeräte sind nur versichert, sofern dies besonders 
vereinbart wurde. 

3.4.2 Versichert ist (sind) jeweils auch die dazugehörige(n)   
Versorgungstechnik für Elektronikanlagen (wie Klimaanla-
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gen, unterbrechungsfreie Stromversorgung, Netzersatzanla-
gen und Frequenzumformer);  

 Leitungen, Erdkabel, sowie der Leitungsführung dienende 
Vorrichtungen innerhalb der versicherten Betriebsgrundstü-
cke.  

3.4.3 Elektronische Bauelemente 

 Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der 
versicherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte 
Gefahr nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit 
(im Reparaturfall üblicherweise auszutauschende Einheit) 
oder auf die versicherte Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist 
dieser Beweis nicht zu erbringen, so genügt die überwie-
gende Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden auf die Einwir-
kung einer versicherten Gefahr von außen zurückzuführen 
ist.  

 Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird 
jedoch Entschädigung geleistet. 

3.5 Versicherte Sachen in der Transportversicherung 

3.5.1 Versichert sind Medikamente, Arzneimittel, apothekenübli-
che Handelsware, sowie Verpackungs- und Aufmachungs-
material, Werbeartikel, Vorführ-, Demonstrations- und Mus-
terobjekte sowie Modelle, Kommissionsware und medizini-
sches Zubehör, welche im Rahmen der Tätigkeit als Ver-
sandapotheke mit Erlaubnis zum Versand apothekenpflichti-
ger Arzneimittel nach § 11a Apothekengesetz sowie zur 
Versorgung von Krankenhäusern, Rettungsdiensten und 
Heimen transportiert werden. 

3.5.2 Das versicherte Maximum je Transportart ist in der Leis-
tungsübersicht zum Versicherungsschein aufgeführt. 

 Eine Überschreitung der genannten Maxima schadet nicht, 
wenn Güter, die an verschiedenen Tagen zum Versand 
kommen, durch Transportunternehmen zusammen verladen 
bzw. auf einem Lager untergebracht werden. Eine Be-
schränkung findet auch dann keine Anwendung, wenn die 
Überschreitung durch Zuladung oder Zulagerung an einem 
Umschlagsplatz verursacht ist, die der Versicherungsneh-
mer nicht zu vertreten hat. 

 Aufwendungen und Kosten werden über das Maximum 
hinaus ersetzt.  

4 Nicht versicherte Sachen und Leistungen 

4.1 Nicht versicherte Sachen 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden an 

4.1.1 Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig 
sind und an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen 
befindlichen Sachen (ausgenommen durch die Gefahr Feu-
er); 

4.1.2 Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder mon-
tiert sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abge-
schlossen ist (Montageobjekte) (ausgenommen durch die 
Gefahr Feuer); 

4.1.3 bewegliche Sachen im Freien, soweit nichts anderes verein-
bart wurde (gilt für die Gefahr Sturm/Hagel). 

4.2 Nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung versicher-
te Sachen 

Sofern nichts anderes vereinbart wurde sind nicht versichert 

a)  Grund und Boden, Wald oder Gewässer; 

b)  Schäden an Fahrzeugen; 

c)  Baubuden, Zelte, Traglufthallen; 

d)  zulassungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhä-
nger und Zugmaschinen; 

e)  Hausrat aller Art; 

f)  Automaten mit Geldeinwurf (einschließlich Geldwechs-
ler) samt Inhalt sowie Geldautomaten; 

g)  Schäden an leicht zerbrechlichen Gegenständen, wie 
Brillen, Statuen, Porzellan, Glaswaren und Ähnlichem; 

h)  Schäden an lebenden Tieren und Pflanzen; 

i)  Schäden an Sachen während eines Transports. 

4.3 Nicht versicherte Sachen im Rahmen der Glasversiche-
rung 

Nicht versicherte Sachen sind 

a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungs-
körper und Handspiegel; 

b) Photovoltaikanlagen; 

c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind; 

d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Be-
standteil elektronischer Daten-, Ton-, Bildwiedergabe- 
und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von 
Fernsehgeräten, Computer-Displays). 

4.4 Nicht versicherte Leistungen in der Elektronik-
Pauschalversicherung 

Nicht versichert sind 

a) elektronische Maschinen- und CNC-Steuerungen; Ge-
schwindigkeitsmessanlagen, Verkehrszähl- und Über-
wachungsanlagen, Verkehrsregelungsanlagen, Fahrkar-
ten- und Parkscheinautomaten, Bohrloch- und Kanal-
fernsehanlagen, Beulen- und Lecksuchmolche, Tank-
säulen und -automaten, Autowaschanlagen inkl. dazu-
gehöriger Steuerungen, Großwiegeeinrichtungen (z. B. 
Fahrzeugwaagen), Fütterungscomputer, Navigationsan-
lagen und Fahrzeugelektronik in Kraft-, Wasser- und 
Luftfahrzeugen, Solaranlagen; 

b) Wechseldatenträger; 

c) Röhren und Zwischenbildträger, soweit nicht anders 
vereinbart; 

d) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien und Ar-
beitsmittel; 

e) Werkzeuge aller Art; 

f) Vorführgeräte, Handelsware und zu Service-, Repara-
tur-, Wartungszwecken o. Ä. überlassene fremde Anla-
gen und Geräte; 

g) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versi-
cherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausge-
wechselt werden müssen; 

h) Anlagen und Geräte, für die der Versicherungsnehmer 
keine Gefahr trägt, z. B. durch Haftungsfreistellung bei 
gemieteten Sachen. 

Der Geldinhalt oder geldwerte Inhalt (z. B. Wertmarken, Wa-
ren) versicherter Anlagen/Geräte ist nicht Gegenstand der 
Elektronikversicherung. 

4.5 Nicht versicherte Leistungen in der Ertragsausfallversi-
cherung 

Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie 
für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich 
nicht um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um 
Mindest- und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug 
handelt; 

b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle; 

c) umsatzabhängige Aufwendungen für Ausgangsfrachten; 

d) umsatzabhängige Versicherungsprämien; 

e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhängi-
ge Erfindervergütungen; 

f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Han-
dels- oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen. 
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4.6 Nicht versicherte Güter in der Transportversicherung 

Ausgenommen sind Drogen gemäß Betäubungsmittelgesetz 
(BtMG) in der zum Schadenzeitpunkt jeweils aktuellen Fas-
sung sowie medizinische Geräte (Handelsware). 

Transporte, die per Kurier-, Express-, Paketdienst (KEP-
Dienst) durchgeführt werden, gelten vom Versicherungs-
schutz ausgeschlossen, sofern der KEP-Dienst für die Ver-
sender eine Transportversicherung abgeschlossen hat. Der 
Versicherungsausschluss ist auf die Höhe der Versiche-
rungssumme der vom KEP-Dienst offerierten Transportver-
sicherung begrenzt. Ausgenommen vom Versicherungsaus-
schluss sind Schäden, für die ein berechtigter Ablehnungs-
grund seitens des KEP-Dienstes besteht. 

5 Daten und Programme 

5.1 Schaden am Datenträger 

Entschädigung für Daten und Programme wird nur geleistet, 
wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbar-
keit der Daten und Programme durch einen dem Grunde 
nach versicherten Schaden an dem Datenträger (Datenspei-
cher für maschinenlesbare Informationen), auf dem die Da-
ten und Programme gespeichert waren, verursacht wurde. 

5.2 Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer 
versicherten Sache notwendig sind 

Der Versicherer ersetzt die für die Grundfunktion einer versi-
cherten Sache notwendigen Daten und Programme im 
Rahmen der Position, der die Sache zuzuordnen ist, für de-
ren Grundfunktion die Daten und Programme erforderlich 
sind. 

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendige 
Daten und Programme sind Systemprogrammdaten aus Be-
triebssystemen oder damit gleichzusetzende Daten. 

5.3 Daten und Programme als Handelsware 

Der Versicherer ersetzt die auf einem versicherten und zum 
Verkauf bestimmten Datenträger gespeicherten Daten und 
Programme im Rahmen der Position, der der zum Verkauf 
bestimmte Datenträger zuzuordnen ist. 

5.4 Sonstige Daten und Programme 

Der Versicherer ersetzt sonstige Daten und Programme im 
Rahmen der Position Geschäftsunterlagen. 

 Sonstige Daten und Programme sind serienmäßig herge-
stellte Programme, individuelle Programme und individuelle 
Daten, sofern diese Daten und Programme weder für die 
Grundfunktion einer versicherten Sache notwendig noch auf 
einem zum Verkauf bestimmten Datenträger gespeichert 
sind. 

5.5 Nicht versicherte Daten und Leistungen 

Nicht versichert sind Daten und Programme oder Ertrags-
ausfallschäden durch den Verlust oder die Veränderung 
oder die Nichtverfügbarkeit von Daten und Programmen, zu 
deren Nutzung der Versicherungsnehmer nicht berechtigt 
ist, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig sind oder die 
sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

Der Versicherer leistet ohne Rücksicht auf mitwirkende Um-
stände keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich ent-
stehen, weil die versicherten Daten oder Programme durch 
Kopierschutz, Zugriffsschutz oder vergleichbare Vorkehrun-
gen (z. B. Kopierschutzstecker oder Verschlüsselungsmaß-
nahmen) gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Li-
zenzerwerb). 

5.6 Datenversicherung 

5.6.1 Über Ziffern 1 und 2 hinaus sind bis zur vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze im Rahmen der Elektronikversicherung 
Wechseldatenträger und die Kosten für die Wiederherstel-

lung von Daten und betriebsfertigen und funktionsfähigen 
Standardprogrammen und individuell hergestellten Pro-
grammen, zu deren Nutzung der Versicherungsnehmer be-
rechtigt ist, mitversichert, soweit sich diese auf einem Daten-
träger befinden. Nicht versichert sind Kosten für die Wieder-
herstellung von Daten und Programmen, die sich nur im Ar-
beitsspeicher der Zentraleinheit befinden. 

5.6.2 Der Versicherer leistet Entschädigung, sofern der Verlust, 
die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten oder 
Programme infolge von Blitzeinwirkung oder eines dem 
Grunde nach versicherten Schadens an dem Datenträger 
oder der Datenverarbeitungsanlage, auf dem diese gespei-
chert waren, eingetreten ist. 

5.6.3 Entschädigt wird die für die Wiederherstellung des früheren, 
betriebsfertigen Zustandes der Daten und Programme not-
wendigen Aufwendungen. Aufwendungen zur Wiederherstel-
lung sind insbesondere erforderliche 

a) maschinelle Wiedereingabe aus Sicherungsdatenträ-
gern; 

b) Wiederbeschaffung und Wiedereingabe oder Wieder-
herstellung von Stamm- und Bewegungsdaten (ein-
schließlich dafür erforderlicher Belegaufbereitung / In-
formationsbeschaffung); 

c) Wiederbeschaffung und Neuinstallation von Standard-
programmen; 

d) Wiedereingabe von Programmdaten individuell herge-
stellter Programme und Programmerweiterungen (z. B. 
Konfigurationen, Funktionsblöcke) aus beim Versiche-
rungsnehmer vorhandenen Belegen (z. B. Quellcodes). 

5.6.4 Der Versicherer leistet keine Entschädigung 

a) für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die versicher-
ten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zu-
griffsschutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z. B. 
Kopierschutzstecker, Verschlüsselungsmaßnahmen) 
gesichert sind (z. B. Kosten für neuerlichen Lizenzer-
werb); 

b) für die Korrektur von manuell fehlerhaft eingegebenen 
Daten; 

c) für Fehlerbeseitigungskosten in Programmen; 

d) für Mehrkosten durch Änderungen oder Verbesserun-
gen, die über die Wiederherstellung hinausgehen; 

e) für sonstige Vermögensschäden; 

f) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht notwendig ist; 

g) soweit die Wiederbeschaffung oder Wiedereingabe der 
Daten oder Programme nicht innerhalb von 12 Monaten 
nach Eintritt des Schadens durchgeführt wurde. 

6 Versicherte Kosten 

Der Versicherer ersetzt die infolge eines Versicherungsfalls 
tatsächlich entstandenen notwendigen Aufwendungen für 
versicherte Kosten und Mehrkosten. Diese sind, soweit in 
den Leistungsübersichten nicht anders aufgeführt, summa-
risch, d. h. zu einer Position zusammengefasst. Die Ent-
schädigung ist, sofern nicht anders geregelt, auf den verein-
barten Betrag begrenzt, der in den Leistungsübersichten 
aufgeführt ist, die dem Versicherungsschein beigefügt sind. 

Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, 
kann er auch den Aufwendungsersatz, Kosten oder Mehr-
kosten entsprechend kürzen. 

Ist Versicherungswert der Zeitwert, so werden auch die 
Mehrkosten im Verhältnis des Zeitwerts zum Neuwert er-
setzt. 
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6.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des 
Schadens 

6.1.1 Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls den 
Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens für geboten halten durfte oder die er auf Weisung des 
Versicherers machte. 

6.1.2 Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen 
unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfall abzuwenden 
oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet 
der Versicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Auf-
wendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrachtung 
der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder 
die Aufwendungen auf Anweisung des Versicherers erfolg-
ten. 

6.1.3 Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der 
Feuerwehr oder anderer Institutionen, wenn diese Leistun-
gen im öffentlichen Interesse kostenfrei zu erbringen sind. 

6.2 Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

Der Versicherer ersetzt die Kosten für die Ermittlung und 
Feststellung eines von ihm zu ersetzenden Schadens, so-
fern diese den Umständen nach geboten waren. 
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen 
oder Beistand hinzu, so werden diese Kosten nur ersetzt, 
soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom 
Versicherer aufgefordert wurde. 

6.3 Absperrkosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Absperrkosten sind die infolge eines Versicherungsfalls not-
wendigen Aufwendungen für das Absperren von Straßen, 
Wegen und Grundstücken. Soweit der Versicherungsneh-
mer aufgrund rechtlicher Vorschriften zu weiteren Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen nach einem Versicherungsfall ver-
pflichtet ist, sind diese Kosten mitversichert. 

6.4 Aufräumungs- und Abbruchkosten 

Aufräumungs- und Abbruchkosten sind Aufwendungen für 
das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Ab-
bruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von 
Schutt und sonstigen Resten zum nächsten Ablagerungs-
platz und für das Ablagern oder Vernichten. 

6.5 Bewegungs- und Schutzkosten 

Bewegungs- und Schutzkosten sind Aufwendungen, die da-
durch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung von versicherten Sachen andere 
Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen. 

 Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwen-
dungen für De- oder Remontage von Maschinen, für Durch-
bruch, Abriss oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder 
für das Erweitern von Öffnungen. 

 Es sind auch Bewegungs- und Schutzkosten versichert, die 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung von Sachen 
dienen, welche durch einen anderen Vertrag gegen dieselbe 
Gefahr versichert sind. 

 Mitversichert sind zusätzliche Leistungen, um die sich das 
Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch deren 
Lage verteuert (z. B. Kran- oder Gerüstkosten) 

6.6 Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen 

Wiederherstellungskosten von Geschäftsunterlagen sind 
Aufwendungen, die innerhalb von zwei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalls für die Wiederherstellung oder Wie-
derbeschaffung von Geschäftsunterlagen, serienmäßig her-
gestellten Programmen, individuellen Daten und individuel-
len Programmen anfallen. 

 

 

6.7 Feuerlöschkosten 

Feuerlöschkosten sind Aufwendungen, die der Versiche-
rungsnehmer zur Brandbekämpfung für geboten halten durf-
te, einschließlich der Kosten für Leistungen der Feuerwehr 
oder anderer im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung ver-
pflichteter Institutionen, soweit diese nicht nach den Be-
stimmungen über die Aufwendungen zur Abwendung und 
Minderung des Schadens zu ersetzen sind.  

Freiwillige Zuwendungen des Versicherungsnehmers an 
Personen, die sich bei der Brandbekämpfung eingesetzt ha-
ben, sind nur zu ersetzen, wenn der Versicherer vorher zu-
gestimmt hatte. 

6.8 Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen 

6.8.1 Versichert sind Mehraufwendungen durch behördliche 
Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, 
dass die versicherte und vom Schaden betroffene Sache 
aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben 
Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden 
darf und der Ertragsausfallschaden sich dadurch innerhalb 
der Haftzeit vergrößert. 

6.8.2 Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls erteilt wurden oder aufgrund öffentlich-rechtlicher 
Vorschriften die Nutzung der Sachen zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls ganz oder teilweise untersagt war, sind 
die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versichert. 

6.8.3 Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom 
Schaden betroffenen Sache aufgrund behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle 
erfolgen darf, werden die Mehrkosten nur in dem Umfang 
ersetzt, in dem sie auch bei Wiederherstellung an bisheriger 
Stelle entstanden wären. 

6.9 Mehrkosten durch Preissteigerungen 

6.9.1 Mehrkosten durch Preissteigerungen sind Aufwendungen für 
Preissteigerungen versicherter und vom Schaden betroffe-
ner Sachen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalls 
und der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung. 

6.9.2 Wenn der Versicherungsnehmer die Wiederherstellung oder 
Wiederbeschaffung nicht unverzüglich veranlasst, werden 
die Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch 
bei unverzüglicher Wiederherstellung oder Wiederbeschaf-
fung entstanden wären. 

6.9.3 Mehrkosten infolge von außergewöhnlichen Ereignissen, 
behördlichen Wiederherstellungs- oder Betriebsbeschrän-
kungen oder Kapitalmangel sind nicht versichert. Sofern be-
hördliche Wiederherstellungsbeschränkungen die Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sachen verzögern, werden die 
dadurch entstandenen Preissteigerungen jedoch ersetzt. 

6.10 Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen 

Isolierungskosten für radioaktiv verseuchte Sachen sind 
Kosten für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolierung ra-
dioaktiv verseuchter Sachen, die infolge eines Versiche-
rungsfalls durch auf dem Grundstück, auf dem der Versiche-
rungsort liegt, betriebsbedingt vorhandene oder verwendete 
radioaktive Isotope entstehen und soweit die Maßnahmen 
gesetzlich geboten sind. 

6.11 Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden 

Aufgebots- und Wiederherstellungskosten für Urkunden sind 
die Kosten des Aufgebotsverfahrens und der Wiederherstel-
lung von Wertpapieren und sonstigen Urkunden einschließ-
lich anderer Auslagen für die Wiedererlangung, die der Ver-
sicherungsnehmer den Umständen nach für geboten halten 
durfte. 
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 Versichert ist auch der Zinsverlust, der dem Versicherungs-
nehmer durch Verzögerung fälliger Leistungen aus den 
Wertpapieren entstanden ist. 

6.12 Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

6.12.1 Kosten, die der Versicherungsnehmer aufgrund behördlicher 
Anordnungen infolge einer Kontamination durch einen Ver-
sicherungsfall aufwenden muss, um 

a) innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Erdreich von 
eigenen, gemieteten oder gepachteten Grundstücken, 
auf denen Versicherungsorte liegen, zu untersuchen und 
nötigenfalls zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

b) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie 
zu transportieren und dort abzulagern oder zu vernich-
ten; 

c) insoweit den Zustand des Grundstückes, auf dem der 
Versicherungsort liegt, vor Eintritt des Versicherungsfalls 
wiederherzustellen. 

Diese Kosten gelten nicht als Aufräumungskosten gemäß 
Abschnitt „Aufräumungs- und Abbruchkosten“. 

6.12.2 Die Aufwendungen gemäß dem vorgenannten Absatz wer-
den nur ersetzt, sofern die behördlichen Anordnungen 

a) aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen ergangen 
sind, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erlassen 
wurden; 

b) eine Kontamination betreffen, die nachweislich infolge 
dieses Versicherungsfalls entstanden ist; 

c) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versiche-
rungsfalls ergangen sind. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dem Versicherer den Zugang einer behörd-
lichen Anordnung ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
unverzüglich zu melden. Die Rechtsfolgen bei Verlet-
zung dieser Obliegenheit ergeben sich aus Ziffer 13 der 
Helvetia Business Allgemeine Versicherungsbedingun-
gen. 

6.12.3 Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontami-
nation des Erdreichs erhöht, so werden nur Aufwendungen 
ersetzt, die den für eine Beseitigung der bestehenden Kon-
tamination erforderlichen Betrag übersteigen, und zwar ohne 
Rücksicht darauf, ob und wann dieser Betrag ohne den Ver-
sicherungsfall aufgewendet worden wäre. Die hiernach nicht 
zu ersetzenden Kosten werden nötigenfalls durch Sachver-
ständige festgestellt. 

6.12.4 Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnun-
gen oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen des Versiche-
rungsnehmers einschließlich der sogenannten Einlieferer-
haftung werden nicht ersetzt. 

6.12.5 Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Er-
satz erlangen kann. 

6.13 Sachverständigenkosten 

Ersetzt werden, ab der in der Leistungsübersicht genannten 
Schadenhöhe, die vom Versicherungsnehmer zu tragenden 
Kosten des Sachverständigenverfahrens bis zur vereinbar-
ten Höhe. 

6.14 Rückreise aus dem Urlaub oder von Dienstreisen 

Der Versicherer ersetzt Fahrtmehrkosten, wenn der Versi-
cherungsnehmer wegen eines erheblichen Versicherungs-
falls vorzeitig seine Urlaubs- oder Dienstreise abbricht und 
an den Schadenort reist. 

 Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden vo-
raussichtlich 10.000 Euro übersteigt und die Anwesenheit 
des Versicherungsnehmers am Schadenort notwendig 
macht. 

 Als Urlaubs- oder Dienstreise gilt jede Abwesenheit des 
Versicherungsnehmers vom Versicherungsort von mindes-
tens 4 Tagen bis zu einer Dauer von höchstens 6 Wochen. 

 Fahrtmehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel 
ersetzt, entsprechend dem benutzten Reisemittel und der 
Dringlichkeit der Rückreise an den Schadenort. 

 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, vor Antritt der 
Reise an den Schadenort bei dem Versicherer Weisungen 
einzuholen, soweit es die Umstände gestatten. 

6.15 Provisorien und Notreparaturen 

Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Provisorien, 
Notverglasungen und Notverschalungen) zum Schutz von 
versicherten Sachen oder notdürftige Reparaturen an durch 
einen Versicherungsfall beschädigten Sachen können vom 
Versicherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendi-
ge versicherte Kosten geltend gemacht werden. 

6.16 Vertragsärztliche Verordnungen, Abrechnungsunterla-
gen für Krankenkassen 

Für vertragsärztliche Verordnungen und Abrechnungsunter-
lagen für Krankenkassen leistet der Versicherer bis zu der 
hierfür vereinbarten Versicherungssumme auf Erstes Risiko 
Entschädigung in Höhe des Ausfalls, den der Versiche-
rungsnehmer infolge des Versicherungsfalls bei der nächs-
ten Abrechnung mit der Krankenkasse erleidet. 

Das gilt auch, wenn die Daten nach Absatz 1 auf elektroni-
schen Datenträgern gespeichert sind. 

Soweit der Versicherungsnehmer die Anzahl und den Abre-
chungswert der durch den Versicherungsfall zerstörten oder 
abhanden gekommenen Rezepte nicht nachweisen kann, 
sind die Durchschnittswerte während der letzten 24 Monate 
vor Eintritt des Versicherungsfalls maßgebend. 

6.17 Schlossänderungskosten nach einem Einbruch sowie 
Raub 

Schlossänderungskosten sind Aufwendungen für Schloss-
änderungen an den Türen der als Versicherungsort verein-
barten Räume, wenn Schlüssel zu diesen Räumen durch ei-
nen Versicherungsfall oder durch einen außerhalb des Ver-
sicherungsortes begangenen Einbruchdiebstahl oder Raub 
innerhalb eines Gebäudes oder Grundstücks oder Raub auf 
Transportwegen abhanden gekommen sind; dies gilt nicht 
bei Türen von Tresorräumen. 

6.18 Erweiterte Schlossänderungskosten 

Erweiterte Schlossänderungskosten sind Aufwendungen 
nach Verlust eines Schlüssels für 

a) Änderung der Schlösser, 

b) Anfertigung neuer Schlüssel, 

c) unvermeidbares gewaltsames Öffnen, 

d) Wiederherstellung 

von Tresorräumen oder Behältnissen, die sich innerhalb der 
als Versicherungsort vereinbarten Räume befinden. 

6.19 Psychologische Betreuung nach einem Raub 

Mitversichert ist die psychologische Betreuung der Mitarbei-
ter nach einem Raubüberfall auf die Apotheke. 

6.20 Beseitigung von Gebäudeschäden 

Versichert sind die Aufwendungen für Schäden an Dächern, 
Decken, Wänden, Fußböden, Türen, Schlössern, Fenstern 
(ausgenommen Schaufensterverglasungen), Rollläden und 
Schutzgittern der als Versicherungsort vereinbarten Räume 
nach einem Einbruch oder Raub oder dem Versuch einer 
solchen Tat. 

Hierzu zählen auch Aufwendungen für die Beseitigung von 
Schäden an Schaukästen und Vitrinen (ausgenommen Ver-
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glasungen) außerhalb des Versicherungsortes, aber inner-
halb des Grundstücks, auf dem der Versicherungsort liegt 
und in dessen unmittelbarer Umgebung. 

6.21 Vertragsstrafen 

Der Versicherer leistet Entschädigung für Vertragsstrafen, 
die infolge eines versicherten Ertragsausfallschadens inner-
halb der Haftzeit anfallen. Vertragsstrafen sind vor Eintritt 
eines Sachschadens vertraglich vereinbarte Leistungen we-
gen Nicht- oder Schlechterfüllung von Liefer- oder Abnah-
meverpflichtungen.  

Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Er-
satz erlangen kann. 

6.22 Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen 

Der Versicherer leistet Entschädigung innerhalb der Haftzeit 
für Wertverluste und zusätzliche Aufwendungen, die da-
durch entstehen, dass vom Sachschaden nicht betroffene 
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und unfertige Erzeugnisse infolge 
eines versicherten Ertragsausfallschadens vom Versiche-
rungsnehmer nicht mehr bestimmungsgemäß verwendet 
werden können. 

6.23 Zusätzliche Standgelder und ähnliche Mehraufwendun-
gen 

Der Versicherer leistet innerhalb der Haftzeit eines versi-
cherten Ertragsausfallschadens Entschädigung für zusätzli-
che Standgelder und ähnliche Mehraufwendungen, die infol-
ge eines Sachschadens durch eine versicherte Gefahr anfal-
len, weil Lagerflächen nicht mehr zur Verfügung stehen oder 
Transportmittel nicht mehr entladen werden können. 

Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Er-
satz erlangen kann. 

6.24 Weitere Kosten im Rahmen der Glasversicherung 

Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalls notwen-
digen Kosten für 

a) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Ver-
zierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf den versicher-
ten Sachen, 

b) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Be-
schlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmeinrichtungen. 

6.25 Weitere Kosten im Rahmen der Elektronik-
Pauschalversicherung 

Mitversichert sind Kosten für Erd-, Pflaster-, Maurer- und 
Stemmarbeiten, Gerüstgestellung, Bergungsarbeiten, Be-
reitstellung eines Provisoriums und Luftfracht, die der Versi-
cherungsnehmer infolge eines dem Grunde nach versicher-
ten Schadens aufwenden muss. 

7 Versicherungsort 

7.1 Örtlicher Geltungsbereich 

7.1.1 Versicherungsschutz besteht nur innerhalb des Versiche-
rungsortes. 

Diese Beschränkung gilt nicht für Sachen, die infolge eines 
eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfalls aus dem Versicherungsort entfernt und in zeitli-
chem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang 
beschädigt oder zerstört werden oder abhandenkommen. 

7.1.2 Versicherungsort sind die im Versicherungsvertrag bezeich-
neten Gebäude oder Räume von Gebäuden oder die als 
Versicherungsort bezeichneten Grundstücke. 

7.1.3 Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausga-
be oder Wegnahme erst auf Verlangen des Täters herange-
schafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur 

innerhalb des Versicherungsortes, an dem die Beraubung 
verübt wurde. 

7.1.4 Versicherungsort für Schäden durch Raub innerhalb eines 
Gebäudes oder Grundstücks ist über die in dem Versiche-
rungsvertrag als Versicherungsort bezeichneten Räume hin-
aus das gesamte Grundstück, auf dem der Versicherungsort 
liegt, soweit es allseitig umfriedet ist. 

7.1.5 Versicherungsort für Schäden durch Raub auf Transportwe-
gen ist, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, die Bun-
desrepublik Deutschland. Der Transportweg beginnt mit der 
Übernahme versicherter Sachen für einen unmittelbar an-
schließenden Transport und endet an der Ablieferungsstelle 
mit der Übergabe. 

7.2 Abhängige Außenversicherung 

Sachen, die sich vorübergehend außerhalb des Versiche-
rungsortes befinden, sind bis zur vereinbarten Versiche-
rungssumme weltweit auch außerhalb des Versicherungsor-
tes versichert. 

Entschädigung wird nur geleistet, soweit der Versicherungs-
nehmer nicht aus einem anderen Versicherungsvertrag Er-
satz erlangen kann. 

Die Versicherung gilt nicht für die Versicherung weiterer 
Elementargefahren. 

Bis zur vereinbarten Versicherungssumme sind die versi-
cherten Sachen auch bei einem vorübergehenden Verkauf 
der Waren aus Containern, die auf dem Versicherungs-
grundstück oder in dessen unmittelbarer Umgebung (Nach-
bargrundstück) aufgestellt sind mitversichert. Ein Zeitraum 
über 3 Monate ist nicht mehr vorübergehend. 

7.3 Transporte 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Transporte in-
nerhalb der europäischen Union, Norwegen und der 
Schweiz. 

7.4 Betriebsverlegung 

7.4.1 Wechselt der Versicherungsnehmer die Betriebsstätte in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland, geht der Versiche-
rungsschutz auf den neuen Versicherungsort über. Liegt die 
neue Betriebsstätte nicht innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland, so geht der Versicherungsschutz nicht auf die 
neue Betriebsstätte über. Während der Verlegung besteht 
an beiden Betriebsstätten Versicherungsschutz. Der Versi-
cherungsschutz in der neuen Betriebsstätte beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in 
die neue Betriebsstätte gebracht werden und erlischt in der 
bisherigen Betriebsstätte spätestens 2 Monate danach. 

7.4.2 Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige 
Betriebsstätte, geht der Versicherungsschutz nicht über, 
wenn er die alte Betriebsstätte weiterhin benutzt. Für eine 
Übergangszeit von 2 Monaten besteht Versicherungsschutz 
an beiden Betriebsstätten; sofern kein Fortführungsantrag 
gestellt wurde, erlischt der Versicherungsschutz danach in 
der neuen Betriebsstätte. 

7.4.3 Der Bezug einer neuen Betriebsstätte ist spätestens bei 
Beginn der Verlegung dem Versicherer anzuzeigen. 
Waren für die bisherige Betriebsstätte besondere Sicherun-
gen oder andere Gefahrenmelde- oder -abwehrmaßnahmen 
vereinbart, so besteht Versicherungsschutz nur, wenn 
gleichartige Sicherungen oder Gefahrenmelde- oder             
-abwehrmaßnahmen vorhanden sind, oder der Versicherer 
ausdrücklich zugestimmt hat. Verändert sich der Wert des 
beweglichen Inventars und der Waren und wird der Versi-
cherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu 
Unterversicherung führen. 

7.4.4 Mit Beginn der Verlegung gelten die am Ort der neuen 
Betriebsstätte gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers. 
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Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prä-
miensätze oder bei Erhöhung eines Selbstbehalts kann der 
Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung 
hat spätestens einen Monat nach Zugang der Mitteilung 
über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat nach 
Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu erklären. 

Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versiche-
rungsnehmer die Prämie nur in der bisherigen Höhe zeitan-
teilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen. 

7.4.5 Für die Gefahren der erweiterten Elementarversicherung 
gelten diese Bestimmungen nicht, es sei denn, der Versiche-
rer hat dies ausdrücklich in Textform bestätigt. 

7.5 Neu hinzukommende Betriebsgrundstücke 

Als Versicherungsort gelten innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Anmeldung auch neu hinzu-
kommende Betriebsgrundstücke. Die Entschädigung ist je-
doch je Grundstück und Versicherungsfall auf den vereinbar-
ten Betrag begrenzt. Der Versicherungsnehmer ist verpflich-
tet, jährlich ein Verzeichnis dieser Grundstücke einzurei-
chen. Bei nicht ausreichender Versicherungssumme sind die 
Bestimmungen über Unterversicherung anzuwenden. Die 
Prämie ändert sich entsprechend der Gefahrenlage bei den 
neu hinzukommenden Betriebsgrundstücken. 

Soweit nicht anders vereinbart, gilt diese Vereinbarung nicht 
für die Einbruchdiebstahlversicherung sowie die Versiche-
rung weiterer Elementargefahren. 

7.6 Wechselwirkungsschäden 

Auswirkungen eines durch eine versicherte Gefahr verur-
sachten Sachschadens in einem Betrieb eines Versiche-
rungsnehmers bzw. eines Versicherten auf Betriebe anderer 
in dem Versicherungsschein benannter Versicherungsneh-
mer bzw. Versicherter, gleichgültig ob sie auf demselben 
oder auf verschiedenen, aber im Versicherungsschein als 
Betriebsstelle bezeichneten Grundstücken liegen, sind ein-
geschlossen. Infolge des Versicherungsfalls entstehende 
wirtschaftliche Vorteile eines oder mehrerer in der Versiche-
rungsurkunde benannter Versicherungsnehmer bzw. Versi-
cherter sind bei der Feststellung des Unterbrechungsscha-
dens schadenmindernd zu berücksichtigen. 

7.7 Rückwirkungsschäden (Zulieferer und Abnehmer) 

Bis zur vereinbarten in der Leistungsübersicht zum Versi-
cherungsschein aufgeführten Entschädigungsgrenze sind 
auch Ertragsausfallschäden mitversichert, wenn sich ein 
Sachschaden durch eine versicherte Gefahr auf einem 
Grundstück ereignet hat, das Betriebsstelle eines mit dem 
Versicherungsnehmer durch Zulieferung von Produkten in 
laufender Geschäftsverbindung stehenden Unternehmens 
(Zulieferer) oder eines im Versicherungsschein dokumentier-
ten, mit dem Versicherungsnehmer durch Abnahme von 
Produkten in laufender Geschäftsverbindung stehenden Un-
ternehmens (Abnehmer) ist. Dies gilt jedoch, sofern nichts 
anderes vereinbart ist, nur für Grundstücke innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer zur Abwen-
dung oder Minderung des Rückwirkungsschadens macht, 
werden nicht ersetzt, soweit sie zusammen mit der übrigen 
Entschädigung die Höchstentschädigung gemäß der Leis-
tungsübersicht übersteigen, es sei denn, dass sie auf einer 
Weisung des Versicherers beruhen. 

8 Versicherungssumme; Versicherungswert 

8.1 Versicherungssumme 

Versicherungssumme ist die in der Leistungsübersicht ge-
nannte Entschädigungsgrenze. 

8.1.1 Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit je einer 
Versicherungssumme 

 Bis zur vereinbarten Summe können die versicherten Sa-
chen frei auf die im Versicherungsvertrag vereinbarten Ver-
sicherungsorte verteilt werden (Freizügigkeit). Für die Ermitt-
lung einer Unterversicherung werden die Versicherungs-
summen aller Versicherungsorte den Versicherungswerten 
aller Versicherungsorte gegenüber gestellt. 

 Für Versicherungssummen auf Erstes Risiko sowie für 
Entschädigungsgrenzen gelten die für den jeweiligen Versi-
cherungsort vereinbarten Beträge. 

8.1.2 Freizügigkeit zwischen Versicherungsorten mit gemeinsa-
mer Versicherungssumme 

 Die versicherten Sachen können frei auf die im Versiche-
rungsvertrag vereinbarten Versicherungsorte verteilt werden 
(Freizügigkeit). Für die Ermittlung einer Unterversicherung 
wird die gemeinsame Versicherungssumme aller Versiche-
rungsorte den Versicherungswerten aller Versicherungsor-
ten gegenüber gestellt. 

 Sind Versicherungssummen auf Erstes Risiko oder Ent-
schädigungsgrenzen als Prozent der gemeinsamen Versi-
cherungssumme vereinbart, so werden diese Versiche-
rungssummen und Entschädigungsgrenzen je Versiche-
rungsort aus einem Durchschnittsbetrag errechnet, der 
durch Teilung der gemeinsamen Versicherungssumme 
durch die Anzahl der Versicherungsorte zu ermitteln ist. 

8.2 Versicherungswert von technischer und kaufmänni-
scher Betriebseinrichtung 

Versicherungswert ist der im Versicherungsschein bzw. in 
der Leistungsübersicht dokumentierte und vereinbarte 

8.2.1 Neuwert. 

Neuwert ist der Betrag, der aufzuwenden ist, um Sachen 
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand wieder zu be-
schaffen oder sie neu herzustellen, maßgebend ist der nied-
rigere Betrag. 

Sachen, die sich in dauerndem Gebrauch befinden und die 
regelmäßig gewartet werden, sind unabhängig von ihrem 
insbesondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zu-
stand, zum Neuwert mitversichert. 

Bestandteil des Neuwertes sind insoweit auch Aufwendun-
gen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der Sachen in derselben Art und 
Güte infolge Technologiefortschritts entweder nicht möglich 
ist oder nur mit unwirtschaftlichem Aufwand möglich wäre. 
Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen 
möglichst nahe kommen. 

8.2.2 Zeitwert,  

falls Versicherung nur zum Zeitwert vereinbart ist oder falls 
der Zeitwert im Fall der Versicherung zum Neuwert weniger 
als 40 Prozent des Neuwertes beträgt (Zeitwertvorbehalt). 

Der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert der beweglichen 
Sachen durch einen Abzug entsprechend ihrem insbesonde-
re durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

Der Versicherungswert von Anschauungsmodellen, Prototy-
pen und Ausstellungsstücken, ferner von typengebundenen, 
für die laufende Produktion nicht mehr benötigten Ferti-
gungsvorrichtungen, ohne Kaufoption geleasten Sachen 
oder geleasten Sachen, bei denen die Kaufoption bei Scha-
deneintritt abgelaufen war, sowie für alle sonstigen bewegli-
chen Sachen ist entweder der Zeitwert oder unter den dort 
genannten Voraussetzungen der gemeine Wert. 

Der Versicherungswert für Medien der Unterhaltungselekt-
ronik, die gewerbsmäßig vermietet werden, ist der Zeitwert. 
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8.2.3 Gemeine Wert,  

soweit die Sache für ihren Zweck allgemein oder im Betrieb 
des Versicherungsnehmers nicht mehr zu verwenden ist; 
gemeiner Wert ist der erzielbare Verkaufspreis für die Sache 
oder für das Altmaterial. 

8.3 Versicherungswert von Vorräten 

8.3.1 Der Versicherungswert von Vorräten ist der Betrag, der 
aufzuwenden ist, um Sachen gleicher Art und Güte wieder-
zubeschaffen oder sie neu herzustellen; maßgebend ist der 
niedrigere Betrag. 

Der Versicherungswert ist begrenzt durch den erzielbaren 
Verkaufspreis, bei nicht fertig gestellten eigenen Erzeugnis-
sen durch den erzielbaren Verkaufspreis der fertigen Er-
zeugnisse. Danach ist der Versicherer, auch wenn die Ver-
sicherungssumme höher ist als der Versicherungswert zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, 
dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des Scha-
dens zu ersetzen. 

8.3.2 Verkaufspreis für verkaufte lieferungsfertige eigene 
Erzeugnisse  

Versicherungswert der vom Versicherungsnehmer ganz 
oder teilweise selbst hergestellten lieferungsfertigen Er-
zeugnisse, die verkauft, dem Käufer aber noch nicht über-
geben sind, ist der vereinbarte Verkaufspreis abzüglich der 
durch Nichtlieferung ersparten Kosten. Satz 1 gilt nicht, so-
weit der Käufer die Abnahme verweigern kann. 

 Wenn der Versicherungsnehmer den Käufer trotz des Versi-
cherungsfalls in Erfüllung des Kaufvertrages zum vereinbar-
ten Preis beliefert, so werden für den Versicherungswert die 
dem Versicherungsnehmer entstehenden Kosten der Neu-
herstellung oder bei Ankauf auf dem Markt der Marktpreis 
zugrunde gelegt, beide berechnet auf den Zeitpunkt des Ein-
tritts des Versicherungsfalls, jedoch mindestens der Ver-
kaufspreis gemäß Satz 1. 

Ist nur ein Teil der Erzeugnisse einer bestimmten Gattung 
verkauft und war dieser Teil bei Eintritt des Versicherungs-
falls noch nicht ausgesondert, so wird der Versicherungs-
wert nur für diesen Teil der Gesamtmenge nach Absatz 1 
und 2 ermittelt. Schäden an einem Teil der Gesamtmenge 
werden anteilig dem verkauften und dem nicht verkauften 
Teil der Gesamtmenge zugerechnet. 

8.3.3 Verkaufspreis für lieferungsfertige eigene Erzeugnisse 

Versicherungswert der vom Versicherungsnehmer ganz 
oder teilweise selbst hergestellten, lieferungsfertigen, aber 
noch nicht verkauften Erzeugnisse ist der erzielbare Ver-
kaufspreis abzüglich der durch Nichtlieferung ersparten Kos-
ten. Das gilt jedoch nur, soweit die Erzeugnisse ihrer Art 
nach bereits eingeführt und voll marktgängig sind. 

Überpreise, die nur aufgrund besonderer Verbundenheit von 
Unternehmen erzielbar sind, bleiben unberücksichtigt. 

8.3.4 Verkaufspreis bei Großhandelsbetrieben 

Versicherungswert von Großhandelsware, die verkauft, dem 
Käufer aber noch nicht übergeben ist, ist der vereinbarte 
Verkaufspreis abzüglich der durch Nichtlieferung ersparten 
Kosten, falls der Versicherungsnehmer Ware in gleicher Art 
und Güte weder aus unversehrt gebliebenen Beständen lie-
fern, noch auf dem Markt erhalten kann. Das gilt nicht, so-
weit der Käufer die Abnahme verweigern kann. 

8.3.5 Steuer und Zoll als Teil des Versicherungswerts 

Steuer und Zoll werden für den Versicherungswert nur bei 
Vorräten berücksichtigt, die vor Eintritt des Versicherungs-
falls versteuert oder verzollt waren oder für die wegen des 
Versicherungsfalls Steuer oder Zoll zu entrichten ist. 

 

8.4 Kunstgegenstände 

Versicherungswert von Kunstgegenständen ist der Preis für 
das Anfertigen einer qualifizierten Kopie. Für den Versiche-
rungswert von Gebäuden sind Kunstgegenstände nur mit 
dem Preis für das Anfertigen qualifizierter Kopien zu berück-
sichtigen. 

8.5 Versicherungswert von Wertpapieren 

Der Versicherungswert von Wertpapieren ist 

a) bei Wertpapieren mit amtlichem Kurs der mittlere Ein-
heitskurs am Tag der jeweils letzten Notierung aller amt-
lichen Börsen der Bundesrepublik Deutschland 

b) bei Sparbüchern der Betrag des Guthabens; 

c) bei sonstigen Wertpapieren der Marktpreis. 

8.6 Versicherungswert in der Elektronik-Pauschal-
versicherung 

Versicherungswert ist der jeweils gültige Listenpreis der ver-
sicherten Sache im Neuzustand zuzüglich der Bezugskosten 
(z. B. Kosten für Verpackung, Fracht, Zölle, Montage). 

Wird die versicherte Sache nicht mehr in Preislisten geführt, 
so ist der letzte Listenpreis der Sache im Neuzustand zuzüg-
lich der Bezugskosten maßgebend; dieser Betrag ist ent-
sprechend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen.  

Hatte die versicherte Sache keinen Listenpreis, so tritt an 
dessen Stelle der Kauf- oder zuzüglich Lieferpreis der Sache 
im Neuzustand der Bezugskosten; dieser Betrag ist entspre-
chend der Preisentwicklung für vergleichbare Sachen zu 
vermindern oder zu erhöhen. 

Kann weder ein Listenpreis noch ein Kauf- oder Lieferpreis 
ermittelt werden, so ist die Summe der Kosten maßgebend, 
die jeweils notwendig war, um die Sache in der vorliegenden 
gleichen Art und Güte (z. B. Konstruktion, Abmessung, Leis-
tung) zuzüglich der Handelsspanne und der Bezugskosten 
wiederherzustellen. Dieser Betrag ist entsprechend der 
Preisentwicklung zu vermindern oder zu erhöhen.  

Rabatte und Preiszugeständnisse bleiben für den Versiche-
rungswert unberücksichtigt. 

8.7 Versicherungswert in der Ertragsausfallversicherung 

8.7.1 Der Versicherungswert wird gebildet aus den fortlaufenden 
Kosten und dem Betriebsgewinn, die der Versicherungs-
nehmer in dem Bewertungszeitraum ohne Unterbrechung 
des Betriebes erwirtschaftet hätte. 

8.7.2 Der Bewertungszeitraum beträgt 12 Monate, dies gilt auch 
wenn eine kürzere Haftzeit als 12 Monate vereinbart ist. 

 Soweit eine Haftzeit von mehr als 12 Monaten vereinbart ist, 
beträgt der Bewertungszeitraum 24 Monate. 

Soweit eine Haftzeit von mehr als 24 Monaten vereinbart ist, 
beträgt der Bewertungszeitraum 36 Monate. 

Der Bewertungszeitraum endet mit dem Zeitpunkt, von dem 
an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, spätes-
tens jedoch mit dem Ablauf der Haftzeit. 

8.7.3 Die Haftzeit legt den Zeitraum fest, für welchen der Versi-
cherer Entschädigung für den Ertragsausfallschaden leistet. 
Die Haftzeit beginnt mit Eintritt des Sachschadens. 

 Die Haftzeit beträgt, soweit nicht etwas anderen vereinbart 
ist, 12 Monate. Ist die Haftzeit nach Monaten bemessen, so 
gelten jeweils 30 Kalendertage als ein Monat. Ist jedoch ein 
Zeitraum von 12 Monaten vereinbart, so beträgt die Haftzeit 
ein volles Kalenderjahr. 

8.8 Versicherungswert in der Transportversicherung 

Als Versicherungswert gilt der Wert der versicherten Güter 
zum Zeitpunkt des Transportbeginns am Abgangsort. Bei 
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bereits verkauften Gütern gilt der Verkaufspreis als Versi-
cherungswert. 

Für Werkzeuge gilt als Versicherungs- und Ersatzwert der 
Wert gemäß dem Anschaffungsbeleg der vom Schaden be-
troffenen Sache. Eine Schadenregulierung hierfür erfolgt nur 
gegen Vorlage des entsprechenden Original-
Anschaffungsbelegs.  

Versicherungswert ist der Fakturenwert zuzüglich Fracht- 
und Versicherungskosten, soweit diese nicht bereits im Fak-
turenwert enthalten sind. 

9 Umfang, Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 

9.1 Entschädigungsberechnung für Sachschäden 

9.1.1 Der Versicherer ersetzt 

a) bei zerstörten oder infolge eines Versicherungsfalls ab-
handen gekommenen Sachen den Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls; 

b) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparatur-
kosten zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls zu-
züglich einer durch den Versicherungsfall entstandenen 
und durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wert-
minderung, höchstens jedoch den Versicherungswert 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalls. Die Repa-
raturkosten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur 
der Versicherungswert der Sache gegenüber dem Ver-
sicherungswert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls erhöht wird. 

Ersparte Kosten sowie ein Restwert oder Veräußerungserlös 
für vom Schaden betroffene Sachen sind zu berücksichti-
gen. 

9.1.2 Behördliche Vorschriften, nach denen die noch vorhandene 
und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten 
und vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstel-
lung nicht wieder verwendet werden darf, werden bei der 
Entschädigungsberechnung gemäß Absatz 1 berücksichtigt, 
soweit 

a) es sich nicht um öffentlich-rechtliche Anordnungen han-
delt, die vor Eintritt des Versicherungsfalls erteilt wurden 
oder 

b) nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nut-
zung der Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls 
ganz oder teilweise untersagt war. 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbe-
schränkungen, die dadurch entstehen, dass die versi-
cherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öf-
fentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art 
und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft werden 
darf, werden im Rahmen der Entschädigungsberech-
nung gemäß Absatz 1 nicht ersetzt, es sei denn, dass 
diese Mehrkosten als Technologiefortschritt im Versiche-
rungswert zu berücksichtigen sind. 

c) Der erzielbare Verkaufspreis von Resten wird bei der 
Entschädigungsberechnung gemäß Absatz 2 a) und b) 
angerechnet. 

d) Versicherte Kosten oder Mehraufwendungen werden bis 
zum vereinbarten Betrag übernommen, soweit diese 
nachgewiesen werden. 

e) Für Ertragsausfallschäden leistet der Versicherer Ent-
schädigung nur, soweit dies besonders vereinbart ist. 

9.2 Entschädigungsberechnung für Ertragsausfallschäden 

9.2.1 Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die Gang und Ergebnis des 
Betriebes während des Unterbrechungszeitraumes, längs-
tens jedoch bis zum Ende der Haftzeit, günstig oder ungüns-

tig beeinflusst haben würden, wenn die Unterbrechung oder 
Beeinträchtigung nicht eingetreten wäre.  

Die Entschädigung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 
Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach dem Zeitpunkt von 
dem an ein Ertragsausfallschaden nicht mehr entsteht, als 
Folge der Unterbrechung oder Beeinträchtigung innerhalb 
der Haftzeit ergeben, sind angemessen zu berücksichtigen. 

Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand recht-
lich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und soweit 
sie ohne die Unterbrechung oder Beeinträchtigung erwirt-
schaftet worden wären. 

Gebrauchsbedingte Abschreibungen auf Sachen, die dem 
Betrieb dienen, sind nicht zu entschädigen, soweit die Sa-
chen infolge des Sachschadens nicht eingesetzt werden. 

9.2.2 Die Weiterzahlung von Gehältern und Löhnen über den 
nächstzulässigen Entlassungstermin hinaus erkennt der 
Versicherer als wirtschaftlich begründet an, soweit sie erfor-
derlich ist, um die Angestellten und Arbeiter dem Betrieb zu 
erhalten. 

9.3 Neuwertschaden 

9.3.1 Ist die Entschädigung zum Neuwert vereinbart, erwirbt der 
Versicherungsnehmer auf den Teil der Entschädigung, der 
den Zeitwertschaden übersteigt (Neuwertanteil), einen An-
spruch nur, soweit und sobald er innerhalb von drei Jahren 
nach Eintritt des Versicherungsfalls sichergestellt hat, dass 
er die Entschädigung verwenden wird, um 

9.3.2 bewegliche Sachen, Gebäudezubehör, weiteres Zubehör 
und sonstige Grundstücksbestandteile, die zerstört wurden 
oder abhanden gekommen sind, in gleicher Art und Güte 
und in neuwertigem Zustand wiederzubeschaffen. Nach vor-
heriger Zustimmung des Versicherers genügt Wiederbe-
schaffung gebrauchter Sachen; anstelle von Maschinen 
können Maschinen beliebiger Art beschafft werden, wenn 
deren Betriebszweck derselbe ist; 

Bewegliche Sachen, Gebäudezubehör, weiteres Zubehör 
und sonstige Grundstücksbestandteile, die beschädigt wor-
den sind, sind wiederherzustellen. 

Technische und kaufmännische Betriebseinrichtung, die sich 
zum Zeitpunkt des Schadens in Gebrauch befunden haben 
und ständig gewartet wurden, werden unabhängig von ihrem 
Zeitwert zum Neuwert ersetzt ("Goldene Regel"). 

Die Entschädigungsleistung ist auf den Zeitwert unmittelbar 
vor Eintritt des Versicherungsfalls begrenzt, wenn die Wie-
derherstellung (Teilschaden) oder Wiederbeschaffung (To-
talschaden) unterbleibt. 

Gleiches gilt, wenn für die Elektronik-versicherte Sache se-
rienmäßig hergestellte Ersatzteile nicht mehr zu beziehen 
sind. 

9.4 Zeitwertschaden 

9.4.1 Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhanden 
gekommenen Sachen gemäß den Bestimmungen über den 
Versicherungswert festgestellt. Bei beschädigten Sachen 
werden die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, 
um den durch die Reparatur der Zeitwert der Sache gegen-
über dem Zeitwert unmittelbar vor Eintritt des Versiche-
rungsfalls erhöht würde. 

9.4.2 Sofern Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungs-
stücke, ferner typengebundene, für die laufende Produktion 
nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen versichert 
sind, erwirbt der Versicherungsnehmer auf den Teil der Ent-
schädigung für diese Sachen, der den gemeinen Wert über-
steigt, einen Anspruch nur, soweit für die Verwendung der 
Entschädigung die Voraussetzungen gemäß Neuwertscha-
den erfüllt sind und die Wiederherstellung notwendig ist. 
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9.5 Entschädigung von Röhren und Zwischenbildträger 

Bei versicherten Schäden im Rahmen der Elektronik-
Pauschal-Versicherung wird bei Röhren von den Wiederbe-
schaffungskosten (Umfang der Entschädigung) ein Abzug 
vorgenommen. Der Abzug beträgt 

9.5.1 bei Röntgen-Drehanoden-, Regel- und Glättungsröhren in 
Computertomographen: 

 Prozentsatz = (100 P)/(PGXY). 

 Der Prozentabzug beträgt maximal 100 Prozent. Es bedeu-
ten: 

 P = Anzahl (einschließlich Benutzung durch Vorbesitzer) der 
bis zum Eintritt des Schadens mit der betroffenen röhre be-
reits vorgenommenen Abtastvorgänge (Scan's) bzw. Be-
triebsstunden bzw. -monate, je nachdem worauf die Ge-
währleistung des Herstellers abgestellt ist. 

 PG = Die vom jeweiligen Hersteller für die betreffende Röhre 
üblicherweise vereinbarte Gewährleistungsdauer (Standard-
Gewährleistung) in Scan's bzw. Betriebsstunden bzw.           
-monaten. 

X = Faktor für die Höhe der Ersatzleistung bzw. der Gut-
schrift, die vom jeweiligen Hersteller üblicherweise (Stan-
dard-Gewährleistung) für die betreffende Röhre vereinbart 
wird: 

a) Volle Ersatzleistung/Gutschrift während der gesamten 
Gewährleistungsdauer: Faktor 1 

b) volle Ersatzleistung/Gutschrift für einen begrenzten Teil 
der Gewährleistungsdauer und anteilige Ersatzleis-
tung/Gutschrift für die übrige Gewährleistungsdauer: 
Faktor 0,75 

c) anteilige Ersatzleistung/Gutschrift entsprechend erreich-
ter bzw. nicht erreichter Betriebsdauer/-leistung während 
der gesamten Gewährleistungsdauer: Faktor 0,50 

Y = Erstattungsfaktor 

bei Röntgen-Drehanodenröhren Faktor 2 

bei Regel- und Glättungsröhren Faktor 3 

Falls es keine Standard-Gewährleistung gibt, wird die indivi-
duell vereinbarte Regelung sinngemäß angewendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2 bei allen anderen Röhren 

  

 Verringerung der 

Bezeichnung der Röhren Entschädigung 

(Computertomographen  
siehe oben unter a)): 

nach Benut-
zungsdauer 
von 

monatlich 
um 

Röntgen-/Ventilröhren 

  6 Monaten 5,50 % 

(nicht Medizintechnik) 

Laserröhren 

(nicht Medizintechnik) 

Röntgen-Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei Kranken-
häusern, Röntgenologen oder 
Radiologen 

12 Monaten 3,00 % 

Laserröhren (Medizintechnik) 

Kathodenstrahlröhren (CRT) in 
Aufzeichnungseinheiten von 
Foto-Lichtsatzanlagen 

Thyratronröhren 

(Medizintechnik) 

Bildaufnahmeröhren 

(nicht Medizintechnik) 

Bildwiedergaberöhren 

18 Monaten 2,50 % 

(nicht Medizintechnik) 

Hochfrequenzleistungsröhren 

Röntgen-Drehanodenröhren 
(Medizintechnik) bei Teilröntge-
nologen 

24 Monaten 2,00 % 

Stehanodenröhren 

(Medizintechnik) 

Speicherröhren 

Fotomultiplierröhren 

Ventilröhren (Medizintechnik) 

24 Monaten 1,50 % 

Regel-/Glättungsröhren 

Röntgenbildverstärkerröhren 

Bildaufnahme-/Bildwiedergabe-
röhren (Medizintechnik) 

Linearbeschleunigerröhren 

 

9.6 Ersatzleistung in der Transportversicherung 

Über Ziffer 1 hinaus gilt: 

9.6.1 Gehen die Güter ganz oder teilweise verloren, werden sie 
dem Versicherungsnehmer ohne Aussicht auf Wiedererlan-
gung entzogen oder sind sie nach der Feststellung von 
Sachverständigen in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit 
zerstört, so kann der Versicherungsnehmer den auf sie ent-
fallenden Teil der Versicherungssumme abzüglich des Wer-
tes geretteter Sachen verlangen. 

9.6.2 Sind die Güter verschollen, so leistet der Versicherer Ersatz 
wie im Falle des Totalverlustes, es sei denn, dass mit über-
wiegender Wahrscheinlichkeit ein Verlust als Folge einer 
nicht versicherten Gefahr anzunehmen ist. Die Güter sind 
verschollen, wenn vom Zeitpunkt ihrer geplanten Ankunft   
60 Tage, bei europäischen Binnenreisen 30 Tage, verstri-
chen sind und bis zur Reklamation keine Nachricht von ih-
nen eingegangen ist. Kann die Nachrichtenverbindung durch 
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Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg oder innere 
Unruhen gestört sein, so verlängert sich die Frist entspre-
chend den Umständen des Falles, höchstens jedoch auf 
sechs Monate. 

9.6.3 In allen Fällen der Entwendung tritt die Fälligkeit der Ent-
schädigungsleistung frühestens zwei Monate ab Eingang 
der Schadenmeldung beim Versicherer ein. 

9.7 Aufwendungsersatz für Kosten 

9.7.1 Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Scha-
dens und die sonstige Entschädigung betragen zusammen 
höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen auf Weisung 
des Versicherers entstanden sind. Der Versicherer hat den 
für diese Aufwendungen erforderlichen Betrag auf Verlangen 
des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

9.7.2 Versicherte Kosten werden gemäß der im Versicherungs-
schein beigefügten Leistungsübersicht ersetzt. Ein entspre-
chender Nachweis ist zu führen. Soweit dies vereinbart ist, 
ist die Gesamtentschädigung aus Sach-, Ertragsausfall-
schaden und Kosten insgesamt auf den vereinbarten Betrag 
begrenzt. 

9.8 Unterversicherung 

Erweist sich im Versicherungsfall, dass die zuletzt gemelde-
te Prämienbemessungsgrundlage niedriger als die zum 
Zeitpunkt des letzten Meldetermins tatsächlich vorhandene 
Prämienbemessungsgrundlage war, so ermäßigt sich bei 
versicherten Sach- und/oder Ertragsausfallschäden der be-
dingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Be-
trag im gleichen Verhältnis. Rückwirkend ab Beginn des Ver-
trags wird die Prämie nach der tatsächlichen Prämienbe-
rechnungsgrundlage berechnet. Zusätzlich wird eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 50 Prozent der Versicherungsprämie 
für das laufende Versicherungsjahr erhoben. 

Eine Kürzung der Leistung und eine Vertragsstrafe erfolgen 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer glaubhaft macht, dass 
weder er selbst noch die jeweils damit betraute Hilfsperson 
die unrichtige Meldung verschuldet hat. 

Insoweit gilt im Rahmen der vereinbarten Entschädigungs-
grenzen Unterversicherungsverzicht vereinbart, auch wenn 
der Versicherungswert der versicherten Sachen und/oder 
des Ertragsausfalls über der Entschädigungsgrenze liegt. 

9.9 Versicherung auf Erstes Risiko 

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risi-
ko vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Positi-
onen nicht berücksichtigt. 

9.10 Selbstbehalt 

Die Entschädigung wird je Versicherungsfall um den verein-
barten Selbstbehalt gekürzt. Die Bestimmungen über die 
Entschädigungsgrenzen sind im Anschluss an diese Kür-
zung anzuwenden. 

9.11 Entschädigungsgrenzen 

Der Versicherer leistet Entschädigung je Versicherungsfall 
höchstens 

a) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssum-
me; 

b) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgren-
zen; 

c) bis zu der vereinbarten Jahreshöchstentschädigung. 

Schäden, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, fal-
len insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

 

 

9.12 Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versiche-
rungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer die Umsatzsteuer anlässlich 
der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung tatsächlich 
nicht gezahlt hat. 

9.13 Wegfall der Entschädigungspflicht bei öffentlich-
rechtlichem Entschädigungsrecht 

9.13.1 Ein Anspruch auf Entschädigung besteht insoweit nicht, als 
Schadensersatz auf Grund öffentlich-rechtlichen Entschädi-
gungsrechts beansprucht werden kann. Der Versicherungs-
nehmer ist verpflichtet, unverzüglich entsprechende Anträge 
zu stellen. Der Versicherungsnehmer kann jedoch verlan-
gen, dass ihm der Versicherer insoweit ein zinsloses Darle-
hen bis zur Höhe einer nach dem Umfang der Entschädi-
gung berechneten Versicherungsleistung zur Verfügung 
stellt. 

9.13.2 Der Versicherer ist berechtigt, soweit zulässig, die Abtretung 
der genannten Entschädigungsansprüche bis zur Höhe des 
gewährten Darlehens zu fordern. 

9.13.3 Die in Absatz 1 genannte Entschädigung steht bis zur Höhe 
des gewährten Darlehens dem Versicherer zu und ist sofort 
nach Erhalt an ihn abzuführen, zuzüglich der auf die in Ab-
satz 1 genannte Entschädigung gezahlten Zinsen. In Höhe 
der an den Versicherer abgeführten Entschädigung gilt die 
Darlehensschuld des Versicherungsnehmers als getilgt. 

9.13.4 Wenn und soweit die in Absatz 1 genannte Entschädigung 
rechtskräftig aberkannt wird, wird das Darlehen unbeschadet 
etwaiger Rechte des Versicherungsnehmers auf die Versi-
cherungsleistung zur Rückzahlung fällig. 

9.14 Fälligkeit der Entschädigung 

9.14.1 Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des 
Versicherers zum Grunde und zur Höhe des Anspruchs ab-
geschlossen sind. Der Versicherungsnehmer kann einen 
Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Ab-
schlagszahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache 
mindestens zu zahlen ist. 

9.14.2 Der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung wird fällig, nachdem der Versicherungsneh-
mer gegenüber dem Versicherer den Nachweis geführt hat, 
dass er die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung si-
chergestellt hat. Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzah-
lung verpflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens 
des Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemes-
senen Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden 
ist. 

9.14.3 Der über den gemeinen Wert hinausgehende Teil der Ent-
schädigung für Muster, Anschauungsmodelle, Prototypen, 
Ausstellungsstücke sowie typengebundene, für die laufende 
Produktion nicht mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 
wird fällig, nachdem der Versicherungsnehmer gegenüber 
dem Versicherer den Nachweis geführt hat, dass er die 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung sichergestellt 
hat. Der Versicherungsnehmer ist zur Rückzahlung ver-
pflichtet, wenn die Sache infolge eines Verschuldens des 
Versicherungsnehmers nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist wiederhergestellt oder wiederbeschafft worden ist. 

9.14.4 Wenn es in der Ertragsausfall- oder Mietverlustversicherung 
nach Ablauf eines Monats seit Beginn der Unterbrechung 
und nach Ablauf jedes weiteren Monats möglich ist, den Be-
trag festzustellen, den der Versicherer für die verflossene 
Zeit der Unterbrechung mindestens zu vergüten hat, kann 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass ihm dieser Be-
trag in Anrechnung auf die Gesamtleistung gezahlt wird. 
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9.14.5 Hemmung 

Bei der Berechnung der Fristen gemäß Absatz 1 bis 4 ist der 
Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infolge Verschul-
dens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht 
ermittelt oder nicht gezahlt werden kann. 

9.15 Aufschiebung der Zahlung 

Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange 

a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versiche-
rungsnehmers bestehen; 

b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen 
den Versicherungsnehmer oder seinen Repräsentanten 
aus Anlass dieses Versicherungsfalls noch läuft; 

c) eine Mitwirkung des Realgläubigers gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen über die Sicherung von Realgläu-
bigern nicht erfolgte. 

9.16 Verzinsung 

Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen 
Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht besteht: 

9.16.1 die Entschädigung ist, soweit sie nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Meldung des Schadens geleistet wird, seit Anzei-
ge des Schadens zu verzinsen; 

9.16.2 der über den Zeitwertschaden hinausgehende Teil der 
Entschädigung ist ab dem Zeitpunkt zu verzinsen, in dem 
der Versicherungsnehmer die Sicherstellung der Wiederher-
stellung oder Wiederbeschaffung versicherter Sachen ge-
genüber dem Versicherer nachgewiesen hat; 

9.16.3 für Ertragsausfall- oder Mietverlustschäden ist die Entschä-
digung ab Ende der Haftzeit oder ab dem Zeitpunkt, von 
dem ein Unterbrechungsschaden nicht mehr entsteht zu 
verzinsen; maßgebend ist der frühere Zeitpunkt; 

9.16.4 der Zinssatz beträgt 4 Prozent, soweit nicht aus einem 
anderen Rechtsgrund ein höherer Zins zu zahlen ist; 

9.16.5 die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig. 

10 Sachverständigenverfahren 

10.1 Feststellung der Schadenhöhe 

Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls verlangen, dass die Höhe des Schadens in einem 
Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches 
Sachverständigenverfahren können Versicherer und Versi-
cherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren. 

10.2 Weitere Feststellungen 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf weitere Feststellungen zum Versicherungsfall ausge-
dehnt werden. 

10.3 Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

10.3.1 Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen. Eine Partei, die ihren Sachverständigen benannt 
hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten 
Sachverständigen in Textform auffordern, den zweiten 
Sachverständigen zu benennen. 

Wird der zweite Sachverständige nicht innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so kann 
ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort 
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforde-
rung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf 
diese Folge hinzuweisen. 

10.3.2 Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird der 
Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Scha-
denort zuständige Amtsgericht ernannt. 

10.3.3 Als Sachverständigen oder Obmann dürfen keine Personen 
benannt werden, die Mitbewerber des Versicherungsneh-
mers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung 
stehen; ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder 
Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem 
ähnlichen Verhältnis stehen. 

10.4 Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen sollen – je nach 
Absprache – enthalten: 

10.4.1 im Sachschadenfall: 

a) die ermittelten oder vermuteten Ursachen und den Zeit-
punkt, von dem an der Sachschaden für den Versiche-
rungsnehmer nach den anerkannten Regeln der Technik 
frühestens erkennbar war; 

b) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten 
und beschädigten versicherten Sachen sowie deren 
nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden 
Versicherungswerte zum Zeitpunkt des Versicherungs-
falls; 

c) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten; 

d) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen; 

e) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kos-
ten; 

f) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche 
einen versicherten Mietausfallschaden beeinflussen. 

10.4.2 im Ertragsschadenfall: 

a) Gewinn- und Verlustrechnungen für das laufende Ge-
schäftsjahr bis zum Beginn der Betriebsunterbrechung 
oder -beeinträchtigung und für das vorausgegangene 
Geschäftsjahr; 

b) Gewinn- und Verlustrechnungen, aus denen zu entneh-
men ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während 
des Unterbrechungszeitraumes ohne die versicherte Un-
terbrechung oder Beeinträchtigung des Betriebes entwi-
ckelt hätten; 

c) Gewinn- und Verlustrechnungen, aus denen zu entneh-
men ist, wie sich Betriebsgewinn und Kosten während 
des Unterbrechungszeitraumes infolge der versicherten 
Unterbrechung oder Beeinträchtigung gestaltet haben; 

d) ob und in welcher Weise Umstände vorliegen, welche 
den versicherten Unterbrechungsschaden beeinflussen. 

Die Sachverständigen haben in den Gewinn- und Verlust-
rechnungen die Bestimmungen zum Ertragsausfallschaden 
zu berücksichtigen. Alle Arten von Kosten sind gesondert 
auszuweisen; die fortlaufenden Kosten sind zu kennzeich-
nen. 

10.5 Sachverständigenverfahren bei Zusammentreffen mit 
einer Maschinenversicherung 

10.5.1 Besteht auch eine Maschinenversicherung und ist streitig, 
ob oder in welchem Umfang ein Schaden zu vorliegendem 
Vertrag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so kann 
der Versicherungsnehmer verlangen, dass die Höhe des 
Schadens zu vorliegendem Vertrag und des Maschinen-
schadens in einem gemeinsamen Sachverständigenverfah-
ren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren 
können der Versicherer des vorliegenden Vertrages, der 
Maschinenversicherer und der Versicherungsnehmer auch 
gemeinsam vereinbaren. 

10.5.2 Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung 
auf sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruchs sowie die Höhe der Entschädigung ausge-
dehnt werden. 
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10.5.3 Für dieses Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu 
benennen; der Versicherungsnehmer kann zwei Sach-
verständige benennen. Die Parteien können sich auf 
zwei gemeinsame Sachverständige oder auf einen ge-
meinsamen Sachverständigen einigen. Jede Partei, die 
ihren Sachverständigen benannt hat, kann die anderen 
unter Angabe des von ihr genannten Sachverständigen 
in Textform auffordern, einen Sachverständigen zu be-
nennen. Geschieht dies nicht innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Aufforderung, so kann die auffor-
dernde Partei den Sachverständigen der säumigen Par-
tei durch das für den Schadenort zuständige Amtsge-
richt ernennen lassen. In der Aufforderung ist auf diese 
Folge hinzuweisen. 

b) Die Versicherer dürfen als Sachverständige keine Per-
sonen benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsver-
bindung stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbe-
werbern oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit 
ihnen in einem ähnlichen Verhältnis stehen. 

c) Die Sachverständigen benennen in Textform vor Beginn 
ihrer Feststellungen einen weiteren Sachverständigen 
als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für 
die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so 
wird der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernannt. 

10.5.4 Für den Mindestinhalt der Feststellungen der Sachverstän-
digen gelten die diesem Vertrag zugrunde liegenden Versi-
cherungsbedingungen und die für die Maschinenversiche-
rung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen.  

10.5.5 Die Sachverständigen übermitteln ihre Feststellungen den 
drei Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen von-
einander ab, so werden sie unverzüglich dem Obmann 
übergeben. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen 
Punkte innerhalb der durch die Feststellungen der Sachver-
ständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Ent-
scheidung den drei Parteien gleichzeitig. 

 Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnen die Versicherer die Ent-
schädigung. 

 Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sach-
verständigen die Feststellung nicht treffen können oder wol-
len oder sie verzögern. 

10.5.6 Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei 
die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obman-
nes tragen die Parteien je zu einem Drittel. 

10.5.7 Steht im Zeitpunkt einer Abschlagszahlung noch nicht fest, 
inwieweit der Schaden als Schaden zu vorliegendem Ver-
trag oder als Maschinenschaden anzusehen ist, so beteiligt 
sich jeder Versicherer an der Abschlagszahlung vorläufig mit 
der Hälfte. 

10.6 Verfahren nach Feststellung 

Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen allen 
Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststellungen der Sach-
verständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer 
sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die 
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststel-
lungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und 
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obman-
nes sind für die Vertragsparteien verbindlich, wenn nicht 
nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser verbindli-
chen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschä-
digung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch 
gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sach-
verständigen die Feststellung nicht treffen können oder wol-
len oder sie verzögern. 

10.7 Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Oblie-
genheiten des Versicherungsnehmers nicht berührt. 

10.8 Pharmazierat 

In Erweiterung der o. g. Bestimmungen des Sachverständi-
genverfahrens ist der Versicherungsnehmer nicht verpflich-
tet, den Weisungen des Versicherers moder eines Sachver-
ständigen Dritten zu folgen, soweit diese im Widerspruch zu 
Anordnungen des Pharmazierats stehen. 

11 Ersatzansprüche 

11.1 Übergang von Ersatzansprüchen 

Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 
einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsneh-
mers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzan-
spruch des Versicherungsnehmers gegen eine Person, mit 
der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft 
lebt, kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es 
sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht. 

11.2 Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen 

Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder 
ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form und Fristvorschriften zu wah-
ren, und nach Übergang des Ersatzanspruchs auf den Ver-
sicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vor-
sätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht ver-
pflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten 
erlangen kann. Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung 
der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die 
Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit trägt der Versicherungsnehmer. 

11.3 Verzicht auf Ersatzansprüche 

Der Versicherungsschutz bleibt unberührt, wenn der Versi-
cherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalls im Rah-
men des Üblichen auf Ersatzansprüche für Brand- oder Ex-
plosionsschäden verzichtet hat. 

Bei Schäden, die von Betriebsangehörigen des Versiche-
rungsnehmers, die nicht Repräsentanten sind, verschuldet 
wurden, verzichtet der Versicherer ausdrücklich auf ein ihm 
eventuell zustehendes Regressrecht. Dies gilt nicht für 
Schäden, die von Betriebsangehörigen vorsätzlich herbeige-
führt wurden. 

12 Versicherung für fremde Rechnung 

12.1 Rechte aus dem Vertrag  

Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag 
im eigenen Namen für das Interesse eines Dritten (Versi-
cherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem 
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Vertrag steht nur dem Versicherungsnehmer und nicht auch 
dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte 
den Versicherungsschein besitzt. 

12.2 Zahlung der Entschädigung 

Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an 
den Versicherungsnehmer den Nachweis verlangen, dass 
der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Ver-
sicherte kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zu-
stimmung des Versicherungsnehmers verlangen. 

12.3 Kenntnis und Verhalten 

Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-
nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, sind bei der Versi-
cherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das 
Verhalten des Versicherten zu berücksichtigen. 

Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers 
und des Versicherten umfasst, muss sich der Versiche-
rungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der 
Versicherte Repräsentant des Versicherungsnehmers ist. 

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn 
der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 
oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versiche-
rungsnehmers nicht möglich oder nicht zumutbar war. 

Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, 
wenn der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag 
des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht da-
rüber informiert hat. 

13 Wiederherbeigeschaffte Sachen 

13.1 Anzeigepflicht 

Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, 
so hat der Versicherungsnehmer dies nach Kenntniserlan-
gung dem Versicherer unverzüglich in Textform anzuzeigen. 

13.2 Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung 

Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die volle Entschä-
digung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den 
Anspruch auf die Entschädigung, falls er die Sache inner-
halb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. 
Andernfalls ist eine für diese Sache gewährte Zahlung zu-
rückzugeben. 

13.3 Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung 

13.3.1 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungs-
wertes gezahlt worden ist, so hat der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache dem 
Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungs-
nehmer hat dieses Wahlrecht innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Empfang einer schriftlichen Aufforderung des 
Versicherers auszuüben; nach Ablauf dieser Frist geht das 
Wahlrecht auf den Versicherer über. 

13.3.2 Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden 
gekommenen Sache zurückerlangt, nachdem für diese Sa-
che eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungs-
gemäß geringer als der Versicherungswert ist, so kann der 
Versicherungsnehmer die Sache behalten und muss dann 
die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu in-
nerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen 
Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der Versi-
cherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Ver-
sicherer öffentlich meistbietend verkaufen zu lassen. Von 
dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versiche-
rer den Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungs-
gemäßen Entschädigung entspricht. 

13.4 Beschädigte Sachen 

Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der 
Versicherungsnehmer die bedingungsgemäße Entschädigung 
in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behal-
ten, wenn die Sachen in den o. g. Fällen bei ihm verbleiben. 

13.5 Gleichstellung 

Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, 
wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit hat, sich 
den Besitz wieder zu verschaffen. 

13.6 Übertragung der Rechte 

Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurücker-
langte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat er dem Ver-
sicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rech-
te zu übertragen, die ihm mit Bezug auf diese Sachen zu-
stehen. 

13.7 Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren 

Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos 
erklärt worden, so hat der Versicherungsnehmer die glei-
chen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zu-
rückerlangt hätte. Jedoch kann der Versicherungsnehmer 
die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung 
fälliger Leistungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust 
entstanden ist. 

13.8 für die Transportversicherung gilt: 

Wird der Verbleib entwendeter Sachen ermittelt, ist der Ver-
sicherungsnehmer nur dann verpflichtet die Sachen wieder 
zu übernehmen, wenn zwischen der Schadenmeldung und 
dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Sa-
chen wieder in seine Verfügung bringen kann, ein Zeitraum 
von nicht mehr als zwei Monaten verstrichen ist. 

14 Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften 

Vertraglich vereinbarte Sicherheitsvorschriften sind Oblie-
genheiten im Sinne von Ziffer 13 der Helvetia Business All-
gemeine Versicherungsbedingungen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit, ist der 
Versicherer unter den in Ziffer 13 der Helvetia Business All-
gemeine Versicherungsbedingungen beschriebenen Vo-
raussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch ganz 
oder teilweise leistungsfrei. Führt die Verletzung dieser Ob-
liegenheiten auch zu einer Gefahrerhöhung, so gilt zusätz-
lich Ziffer 12 der Helvetia Business Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen. 

Der Versicherungsnehmer hat eine infolge Schreib-, Re-
chen- oder Hörfehlers versehentlich falsch erstattete Mel-
dung oder Anzeige unverzüglich zu berichtigen. Ist inzwi-
schen ein Versicherungsfall eingetreten, so hat er das Ver-
sehen nachzuweisen. 

14.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Vor Eintritt des Versicherungsfalls hat der Versicherungs-
nehmer: 

14.1.1 die versicherten Räume genügend häufig zu kontrollieren; 
dies gilt auch während einer vorübergehenden Betriebsstill-
legung (z. B. Betriebsferien); 

14.1.2 mindestens wöchentlich Duplikate von Daten und Program-
men zu erstellen, sofern nicht in der Branche des Versiche-
rungsnehmers kürzere Fristen zur Datensicherung üblich 
sind. Diese sind so aufzubewahren, dass sie im Versiche-
rungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den Originalen 
zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen 
können; 

14.1.3 über Wertpapiere und sonstige Urkunden, über Sammlun-
gen und über sonstige Sachen, für die dies besonders ver-
einbart ist (z. B. Pfandbücher bei Pfandleihen), Verzeichnis-
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se zu führen und diese so aufzubewahren, dass sie im Ver-
sicherungsfall voraussichtlich nicht gleichzeitig mit den ver-
sicherten Sachen zerstört oder beschädigt werden oder ab-
handenkommen können. 

Dies gilt nicht für Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie 
für Sammlungen, wenn der Wert dieser Sachen insgesamt 
10.000 Euro nicht übersteigt. Dies gilt ferner nicht für Brief-
marken. 

14.1.4 Solange die Arbeit, von Nebenarbeiten abgesehen, in die-
sen Betriebsteilen ruht; sind alle Öffnungen (z. B. Fenster 
und Türen) in dem Betrieb oder in Teilen des Betriebes ver-
schlossen zu halten, und alle bei der Antragstellung vorhan-
denen und alle zusätzlich vereinbarten Sicherungen (Siche-
rungen sind z. B. Schlösser von Türen oder Behältnissen, 
Riegel, Einbruchmeldeanlagen) uneingeschränkt gebrauchs-
fähig zu erhalten und zu betätigen. 

14.1.5 nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum Versi-
cherungsort oder für ein Behältnis das Schloss unverzüglich 
durch ein gleichwertiges zu ersetzen; 

14.1.6 Registrierkassen, elektrische und elektronische Kassen, 
sowie Rückgeldgeber nach Geschäftsschluss zu entleeren 
und offen zu lassen; 

14.1.7 in Räumen unter Erdgleiche aufbewahrte versicherte Sa-
chen mindestens in der vereinbarten Höhe über dem Fuß-
boden zu lagern. 

14.1.8 gefrorene Scheiben nicht unter Verwendung von wärmeer-
zeugenden Gegenständen (z. B. elektrischen Sonnen) oder 
auch heißem Wasser abzutauen. 

14.1.9 die versicherten wasserführenden Anlagen und Einrichtun-
gen stets im ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten und 
Mängel, 

14.1.10 Störungen oder Schäden unverzüglich nach den anerkann-
ten Regeln der Technik beseitigen zu lassen. 

14.1.11 nicht genutzte wasserführende Anlagen und Einrichtungen 
abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

14.1.12 während der kalten Jahreszeit alle Räume genügend zu 
beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren oder 
dort alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

14.1.13 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Bargeld, Urkun-
den, Schmuck und Edelmetalle nur versichert, wenn sie un-
ter Verschluss aufbewahrt werden. Es gilt als 

14.1.14 Einfacher Verschluss 

Unter einfachem Verschluss sind Sachen in Behältnissen, 
die erhöhte Sicherheit bieten, und zwar auch gegen Weg-
nahme des Behältnisses selbst, aber keine Registrierkas-
sen, Rückgeldgebern und Automaten mit Geldeinwurf ein-
schließlich Geldwechsler versichert. 

14.1.15 Qualifizierter Verschluss 

Unter qualifizierten Verschluss sind Sachen in Wertschutz-
schränken mit dem Mindestwiderstandsgrad N bzw. 0 oder 
höherwertig entsprechend DIN EN 1143-1 (Nachweis durch 
VdS- bzw. ECB-S Zertifikat) versichert. Freistehende Wert-
schutzschränke müssen ein Mindestgewicht von 300 kg 
aufweisen. Werden Wertschutzschränke gemäß der Monta-
geanleitung des Herstellers verankert (Zertifikat), entfällt 
hierfür die Forderung nach einem Mindestgewicht von       
300 kg. 

14.2 Betriebsstilllegung 

Mit Stilllegung des Betriebes sind sämtliche Räume des 
Versicherungsortes zu reinigen. Kehricht und Abfälle sind zu 
beseitigen. 

Die Löscheinrichtungen müssen stets in gebrauchsfähigem 
Zustand erhalten werden. Beschädigte Schlösser, Türen 

oder Fenster sind unverzüglich wiederherzustellen. Es muss 
für eine ständige Beaufsichtigung des Grundstücks durch 
eine zuverlässige Person gesorgt werden, die sämtliche 
Räume möglichst täglich, mindestens aber jeden zweiten 
Tag einmal zu begehen und die verschließbaren Räume 
nach jeder Revision wieder zu verschließen hat. 

14.3 Elektrische Anlagen 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, elektrische Stark-
stromanlagen 1.000 Volt im Laufe eines jeden Jahres min-
destens einmal nachprüfen zu lassen und die gefundenen 
Mängel zu beseitigen. 

14.4 Buchführungspflicht 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu führen, 
Inventuren und Bilanzen für mindestens drei Vorjahre sicher 
und zum Schutz gegen eine gleichzeitige Vernichtung von-
einander getrennt aufzubewahren. 

14.5 Verantwortlichkeit für Verstöße gegen Sicherheitsvor-
schriften zur Feuerversicherung 

Die „Brandverhütungs-Vorschriften für Fabriken und gewerb-
liche Anlagen" sind im Betrieb ordnungsgemäß bekanntzu-
machen. Ist dies geschehen, so ist der Versicherungsneh-
mer nicht verantwortlich für Verstöße gegen gesetzliche, öf-
fentlich-rechtliche und vertragliche Sicherheitsvorschriften, 
die ohne sein Wissen und ohne Wissen seiner Repräsentan-
ten begangen werden. 

14.6 Nichtanwendung von Sicherheitsvorschriften zur Feuer-
versicherung 

Auf Gebäude, die nur Wohn-, Büro- oder Sozialzwecken 
dienen, sind die Bestimmungen zur Revision von elektri-
schen Anlagen und die vereinbarten sonstigen Feuer-
Sicherheitsvorschriften nicht anzuwenden. Dies gilt entspre-
chend für einzelne Räume, die nur Wohn-, Büro- oder Sozi-
alzwecken dienen und von den übrigen Teilen des Gebäu-
des feuerbeständig getrennt sind. Dies gilt nicht, wenn sich 
in den Gebäuden oder Räumen elektronische Datenverar-
beitungsanlagen befinden. 

14.7 Vorübergehende Abweichung von Sicherheitsvorschrif-
ten zur Feuerversicherung 

Vorübergehende Abweichungen von Sicherheits- und Be-
triebsvorschriften bei Bau-, Umbau- und Reparaturarbeiten 
auf dem Versicherungsort gelten, soweit sie durch zwingen-
de technische Gründe veranlasst sind und bei ihrer Durch-
führung die gebotene erhöhte Sorgfalt beobachtet wird, nicht 
als Vertragsverletzung im Sinne der Ziffer 13 der Helvetia 
Business Allgemeine Versicherungsbedingungen, und wenn 
derartige Abweichungen gleichzeitig eine Gefahrerhöhung 
darstellen, auch nicht als Verstoß gegen Ziffer 12 der 
Helvetia Business Allgemeine Versicherungsbedingungen. 
Abweichungen, die die Dauer von mehr als 6 Monaten über-
schreiten, gelten nicht mehr als vorübergehend. 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Ge-
werbeaufsichtsamt oder die Berufsgenossenschaft schriftlich 
zugestimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht 
nicht. 

15 Besondere gefahrerhöhende Umstände 

15.1 Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Ziffer 12 der 
Helvetia Business Allgemeine Versicherungsbedingungen 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn 

a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt 
worden ist. 

b) von der dokumentierten Betriebsbeschreibung abgewi-
chen wird. Die Aufnahme oder Veränderung eines Be-
triebes, gleich welcher Art und welchen Umfangs, ist 
dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 
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c) Neu- oder Erweitungsbauten durchgeführt werden oder 
ein Gebäude oder der überwiegende Teil des Gebäudes 
nicht genutzt wird. 

d) der Betrieb oder das Gebäude dauernd oder vorüberge-
hend (z. B. während der Betriebsferien) stillgelegt wird 
oder leer steht. 

e) an dem Gebäude, in dem der Versicherungsort liegt, 
oder an einem angrenzenden Gebäude Bauarbeiten 
durchgeführt, Gerüste errichtet oder Seil- oder andere 
Aufzüge angebracht werden. 

f) bei Antragstellung vorhandene oder im Versicherungs-
vertrag zusätzlich vereinbarte Sicherungen beseitigt 
oder vermindert werden. 

g) nach Verlust eines Schlüssels für einen Zugang zum 
Versicherungsort oder für ein Behältnis das Schloss 
nicht unverzüglich durch ein gleichwertiges ersetzt wird. 

15.2 Der Versicherungsnehmer wird sein Aufsichtspersonal zur 
laufenden Überwachung der Gefahrenverhältnisse auf dem 
Versicherungsgrundstück verpflichten und Gefahrerhöhun-
gen unverzüglich anzeigen. Dies gilt auch für Gefahrerhö-
hungen, die sich aus der Änderung bestehender oder der 
Aufnahme neuer Betriebszweige ergeben. Um etwa verse-
hentlich nicht angezeigte oder bisher nicht bekannt gewese-
ne Gefahrerhöhungen nachträglich feststellen zu können, 
wird der Versicherungsnehmer das versicherte Wagnis jähr-
lich prüfen. 

15.3 Hat der Versicherungsnehmer eine Versicherungsabteilung 
eingerichtet, die Gewähr dafür bietet, dass vertragserhebli-
che Tatsachen regelmäßig erfasst werden, so gilt die Anzei-
ge von Gefahrerhöhungen als rechtzeitig, wenn sie unver-
züglich erstattet wird, nachdem die Versicherungsabteilung 
des Versicherungsnehmers Kenntnis von der Erhöhung der 
Gefahr erlangt hat. Der Versicherungsnehmer hat dafür zu 
sorgen, dass die jeweils zuständigen Stellen des Betriebes 
die erforderlichen Meldungen an die Versicherungsabteilung 
unverzüglich erstatten. 

15.4 Hat der Versicherer das versicherte Wagnis besichtigt und 
liegt ein Besichtigungsbericht und ein Lageplan mit Siche-
rungsbeschreibung vor, so erkennt der Versicherer an, dass 
ihm durch diese Besichtigung alle Umstände bekannt ge-
worden sind, welche in diesem Zeitpunkt für die Beurteilung 
des Risikos erheblich waren. 

Dies gilt jedoch nicht für Umstände, die arglistig verschwie-
gen worden sind. 

16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 

16.1 Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des 
Versicherungsfalls 

16.1.1 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von der Entschädi-
gungspflicht frei. Ist die Herbeiführung des Schadens durch 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzli-
che Herbeiführung des Schadens als bewiesen. 

16.1.2 Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob 
fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entsprechendem Verhältnis zu kürzen. 

16.1.3 Auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit und auf eine 
Leistungskürzung wird verzichtet, wenn der Schaden den in 
der Leistungsübersicht genannten Betrag nicht übersteigt. 

Dies gilt jedoch nicht bei der Außenversicherung und nicht 
bei Verletzungen von Sicherheitsvorschriften und anderen 
Obliegenheitsverletzungen, deren Folgen in Ziffer 13 der 

Helvetia Business Allgemeine Versicherungsbedingungen 
beschrieben sind. 

16.2 Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungs-
falls 

Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn 
der Versicherungsnehmer den Versicherer arglistig über 
Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädi-
gung von Bedeutung sind, täuscht oder zu täuschen ver-
sucht. Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch 
rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungsnehmer 
wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gel-
ten diese Voraussetzungen als bewiesen. 

16.3 Wartezeit in der Elementarversicherung 

Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Ablauf von einem 
Monat ab Versicherungsbeginn (Wartezeit), es sei denn, 
dass nachweislich ein gleichartiger Versicherungsschutz be-
standen hat und die Deckung im unmittelbaren Anschluss 
erfolgt. 

16.4 Leistungsfreiheit bei Transportmittelunfall 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
wenn 

a) der Fahrzeugführer zum Zeitpunkt des Schadeneintritts 
nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß; 

b) das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Schadeneintritts nicht 
zugelassen war oder sich nicht in verkehrssicheren Zu-
stand befand oder die zulässige Nutzlast überschritten 
wurde, auch wenn dies dem Versicherungsnehmer oder 
Fahrzeugführer nicht bekannt war. 

17 Besonderes Kündigungsrecht 

17.1 Versicherungsnehmer und Versicherer können die Gefahren 

Innere Unruhen, Böswillige Beschädigung, Streik oder Aus-
sperrung 

Fahrzeuganprall, Rauch oder Überschalldruckwellen 

unbenannten Gefahren 

jederzeit in Textform kündigen. Die Kündigung wird eine 
Woche nach Zugang wirksam. 

17.2 Versicherungsnehmer und Versicherer können die Weiteren 
Elementargefahren jederzeit in Textform kündigen. Die Kün-
digung wird drei Monate nach Zugang wirksam. 

17.3 Kündigt der Versicherer, so kann der Versicherungsnehmer 
den gesamten Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Erklärung des Versicherers kündigen. Die Kündigung 
des Gesamtvertrages wird wirksam zu dem vom Versiche-
rungsnehmer genannten Zeitpunkt, frühestens jedoch mit 
Eingang der Kündigung beim Versicherer, spätestens zur 
nächsten Hauptfälligkeit des Vertrages. 

18 Prämienanpassung 

Gemäß den nachstehend beschriebenen Mechanismen 
kann sich die vereinbarte Prämie zur nächsten Hauptfällig-
keit anpassen. 

18.1 Anpassung an das vereinbarte Prämienregulat 

18.1.1 Je nach Vereinbarung richtet sich die Grundlage für die 
Prämienberechnung (Prämienbemessungsgrundlage) nach 

den vereinbarten Versicherungssummen; 

dem Umsatz; 

der Anzahl von Personen (Es ist die jeweils maximale An-
zahl der im Betrieb beschäftigten Personen zu melden. 
Halbtagskräfte und stundenweise Aushilfen zählen jeweils 
zu 50 Prozent); 

18.1.2 Die Werte sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, vom 
Versicherungsnehmer stets für alle Betriebstätten und alle 
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mitversicherten Hilfs- und Nebenbetriebe separat zu melden. 
Das Versicherungsjahr soll dem Geschäftsjahr entsprechen. 

18.1.3 Soweit der Versicherer mit der Prämienrechnung den Versi-
cherungsnehmer zu einer Prüfung und Meldung der Prä-
mienbemessungsgrundlage auffordert, ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach 
Ablauf des Versicherungsjahres zu melden, ob Änderungen 
gegenüber der bisherigen Prämienbemessungsgrundlage 
eingetreten sind (endgültige Meldung). Grundsätzlich sind 
alle relevanten Werte (z. B. Anzahl der Beschäftigten, Um-
satzzahlen aus allen Betriebsstellen und allen mitversicher-
ten Hilfs- und Nebenbetrieben) zu melden. 

Ergibt sich aus der Meldung, dass sich die aus den gemel-
deten Werten errechnete Entschädigungsgrenze erhöht, so 
gilt diese ab Eingang der Meldung als neue Entschädi-
gungsgrenze vereinbart. 

Die Prämie wird zu Beginn des Versicherungsjahrs aus der 
letzten Meldung berechnet. Eine Änderung der Entschädi-
gungsgrenze bleibt für die Prämie des laufenden Versiche-
rungsjahrs ohne Einfluss. 

Die Bestimmungen über die Unterversicherung (siehe       
Ziffer  8) gelten entsprechend. 

18.2 Anpassung des Versicherungsschutzes 

18.2.1 Über die o. g. Anpassungsmechanismen hinaus kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer Vorschläge zum be-
stehenden Versicherungsschutz und zur zahlenden Prämie 
mit sofortiger Wirkung oder zum Beginn der nächsten Versi-
cherungsperiode machen, die der Versicherungsnehmer an-
nehmen oder ablehnen kann. 

18.2.2 Der neue Versicherungsschutz und die damit verbundene 
Anpassung der Prämie gilt zu dem in der Mitteilung des Ver-
sicherers über die Anpassung genannten Zeitpunkt, soweit 
der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats 
nach Zugang des neuen Angebotes in Textform wider-
spricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung 
an den Versicherer. Die Mitteilung des Versicherers, in der 
der Versicherungsnehmer auf sein Widerspruchsrecht hin-
zuweisen ist, muss diesem mindestens einen Monat vor 
Wirksamwerden zugehen. Bei Widerspruch bleibt der bishe-
rige Versicherungsschutz unverändert in Kraft. 




